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      Tel.: 07351 / 18828 - 11 
      Fax: 07351 / 18828 - 18 
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Öffnungszeiten der Beratungsstelle: Mo – Fr  08.00 – 12.00 Uhr  
      und nach Vereinbarung

Auszahlung der Tagessätze:  Mo – Fr 10.00 – 11.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Tagesstätte:  Mo – Fr  07.30 – 14.00 Uhr
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„Es gibt viele Gründe, warum jemand auf der Straße landet. 
Aber es gibt keinen einzigen Grund, ihn nicht wie einen Men-

schen zu behandeln.“ 
1. Vorwort
Menschenwürde ist Verpflichtung!
Wertfrei und ohne Vorurteile Menschen zu helfen, sollte in einer humanistischen Gesell-
schaft die Basis für das Zusammenleben sein. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigen 
extreme politische Entwicklungen und radikalisierende Meinungen, die eine Demokratie bis 
zu einem gewissen Grad aber auch verkraften muss. Für die Arbeit als SozialarbeiterIn ist 
der respektvolle Umgang mit der Menschenwürde aber eine Grundvoraussetzung für die 
tägliche Arbeit. 
Wie wichtig Menschlichkeit und Fürsorge ist, hat uns die Pandemie noch mehr und noch 
radikaler vor Augen geführt. Wie wertvoll persönliche Kontakte sind, konnten wir bei vie-
len, vor allem älteren KlientInnen feststellen, denn für viele waren unsere MitarbeiterInenn 
während der Lockdowns nicht nur die einzigen AnsprechpartnerInnen sondern auch wich-
tige Informationsquelle über die aktuelle Lage. 
Ängste, Fragen, neue Regeln und Verordnungen dominierten im März und April 2020 die 
tägliche Arbeit. In Krisensitzungen mit dem Vorstand und vielen Mitarbeitergesprächen 
wurde besprochen wie ein Infektionsschutz am besten gewährleistet werden kann und wie 
sich dieser mit den Bedürfnissen der KlientInnnen und dem eigenen MitarbeierInnen-Schutz 
vereinbaren lassen kann. Die Lage entspannte sich etwas, als der Hilfebereich „Wohnungs- 
und Obdachlosenbetreuung“ offiziell zu den systemrelevanten Einrichtungen gezählt wurde 
und vom Landkreis die weitere Finanzierung unserer Fachdienste zugesichert wurde. 
Durch den ständigen Austausch mit unserem Betriebsarzt, tägliches Lesen der RKI In-
ternetnachrichten sowie Verteilung und Weitergabe der jeweiligen Landesverodnung ver-
suchten wir stets alle Hygieneregeln für unsere KlientInnen und MitarbeiterInnen schnell 
und effektiv umzusetzen. Einen kleinen Eindruck, was dies allein an Informationsmaterial 
bedeutet, kann man im Anhang dieses Jahresberichts gewinnen.
Um Begegnungsverkehr und Kontakte möglichst gering zu halten, wurde jeder Arbeits-
ablauf auf den Prüfstand gestellt und hygienegerecht umgestellt. Abgeschlossene Türen, 
Einbahnregelungen, Terminvergaben, Spukschutz, Masken, Desinfektionsmittel sowie ge-
eignete Spender wurden schnell zum Arbeitsalltag. Wer die überaus beengte Raumsitua-
tion in der Kolpingstraße 33/3 kennt, kann erahnen welche Herausforderung dies für uns 
alle darstellte. 
Mit der zeitweisen, aber unumgänglichen Schließung der Tagesstätte ging für viele unserer 
BesucherInnen ein konstanter und wichtiger Tagesmittelpunkt verloren. Durch den Aufbau 
einer Essens-Notversorgung, bei der alle Mitarbeitenden mit anpackten, konnte wenigs-
tens ein gewisser sozialer Kontakt aufrechterhalten werden. 
Während viele Ämter und Beratungsstellen in der Hochphase des Lockdowns nur per Te-
lefon oder gar nicht mehr erreichbar waren, war die Fachberatungsstelle ununterbrochen 
geöffnet. Über 4.300 Einzelkontakte im Jahr 2020, mehr als je zuvor, spiegeln nicht nur die 
Arbeit unserer Einrichtung wieder, sondern zeigen auch den Stellenwert eines persönlichen 
Kontaktes für hilfesuchende Menschen. Eindrücke des Arbeitsalltags geben drei Mitarbei-
terinnen im Anschluss wieder.
Unser Hauptthema ist und bleibt Menschen vor Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu be-
wahren. Nach deutscher Rechtsprechung ist die Wohnung „ein abgeschlossener Raum für 
individuelles Leben“. Mehr als beunruhigend ist es da, wenn man die Angaben der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. betrachtet. Eine Pressemitteilung vom 
September 2020 bringt die soziale Veränderung wohnungssuchender Menschen auf den 
Punkt: „Jünger, weiblicher, internationaler – und mit Kind.“ Diese Entwicklung müssen wir 
auch für Biberach feststellen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre be-
trachtet, kann man hier weder von einem schleichenden Prozess, noch von einer kurzfris-
tigen Phase sprechen. Das Thema Wohnungsnot frisst sich kontinuierlich in die Mitte der 
Gesellschaft. Als der Verein wohnungslosenhilfe biberach in den 1980er Jahren gegründet 
wurde, beschäftigten wir uns ausschließlich mit alleinstehenden Männern. Schaut man sich 
die aktuellen Zahlen der Personen an, die die Beratung der Fachstelle Wohnungssicherung 
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in Anspruch genommen haben, sind davon allein 43 Familien mit Kindern. 
Angesichts dieser Zahlen wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob unsere Politik ernst-
haft um soziale Gerechtigkeit bemüht ist und sich um die soziale Sicherheit seiner Bürgerin-
nen und Bürger kümmert. Diese Frage muss nicht gestellt werden, denn das Grundgesetz 
gibt in Art. 20 bereits die Antwort: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat“. Letztendlich muss aber, wie in vielen anderen Bereich auch, ein 
gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Die unentwegte Sucht nach Wachstum und ein 
scheinbar grenzenloses Konsumstreben werden und können die aktuellen Fragen unserer 
Zeit nicht lösen, weder in ökologischer noch in sozialer Hinsicht.
Mutlosigkeit wäre aber der falsche Ansatz in der Sozialarbeit, weshalb wir auch täglich – 
auch unter Pandemiebedingungen – mit neuem Ansporn an die Arbeit gehen. Den bereits 
Goethe wusste: „In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln.“
So hat auch die Pandemie gezeigt, dass es Menschen gibt, für die Solidarität nicht nur eine 
leere Worthülse ist. Dass in Zeiten, wo viele um ihre berufliche Existenz bangen, gerade 
von den Biberacher Gastronomen eine große Hilfsaktion für unser Klientel ins Leben ge-
rufen wurde, hat uns nicht nur gefreut sondern auch sehr berührt. Gerade die zahlreichen 
großen und kleinen Spenden, die uns erreicht haben und ohne die unsere Arbeit so nicht 
möglich wäre, sind die Lichtblicke in schwierigen Zeiten.
Ein herzliches Dankeschön sei daher den vielen Spenderinnen und Spendern gesagt, die 
die Arbeit und das erweiterte Angebot der wohnungslosenhilfe biberach e.V. finanziell un-
terstützten. Neben 55 privaten Spenderinnen und Spendern möchten wir uns namentlich 
bei der Bruno-Frey-Stiftung, dem VR Gewinnsparverein, der Ev. Kirchengemeinde Ersin-
gen, dem Förderverein Round Table 75, dem Caritas Netzwerk Ehrenamt, dem Reformhaus 
Bacher, den Initiatoren des Weihnachts-Open-Air-Kinos, der Firma KaVo, der eralybird cof-
fee GmbH und den Biberacher Gastronomen ganz herzlich bedanken.
Dank gilt ebenfalls den Kooperationspartnern sowie allen Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichen Sozialen Diensten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Zum Ende des Jahres 2020 erreichte uns eine sehr traurige Nachricht. Unser geschätzter 
1. Vorsitzender Albrecht Weil ist am 6. Dezember 2020 überraschend verstorben. Sein 
Tod mit 65 Jahren hat uns sehr berührt. Seit vielen Jahren war Albrecht Weil Mitglied und 
übernahm 2019 den Vorsitz unseres Vereins. Mit großem Engagement, viel Herzblut und 
Freude an diesem Ehrenamt hat er die Entwicklung des Vereins tatkräftig vorangebracht. 
Im Namen aller unserer Mitarbeitenden wollen wir unseren Dank für die hervorragende 
Zusammenarbeit und Unterstützung ausdrücken. Durch seinen Tod haben wir nicht nur un-
seren 1. Vorsitzenden verloren sondern auch einen guten Freund. Wir vermissen ihn sehr.

Zu guter Letzt ein großes Dankeschön, auch im Namen des Vorstands, an meine Mitarbei-
tenden, die auch in Pandemiezeiten mit großem Engagement, Leidenschaft und Kreativität 
ihre Arbeit an und für hilfesuchende Menschen 
unter Beweis stellten, was die folgenden Im-
pressionen eindrücklich zeigen.

Geschäftsleitung
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Wie habe ich Corona bei der wohnungslosenhilfe biberach e.V. erlebt?

„Trotz der gezwungenermaßen größeren Distanz habe ich das Gefühl, dass wir als Team 
enger zusammengerückt sind und die - immer noch schwierige - Zeit gut zusammen über-
standen haben. Die Stimmung bei der Arbeit war meist positiv. Ich bin sehr froh, dass wir 

unsere Beratungsstelle nie ganz schließen mussten und den KlientInnen-
kontakt nicht einstellen mussten. Gerade in ungewissen Zeiten ist es sehr 
wichtig, dass auch unsere Klientel persönliche Ansprechpartner hat. Auch 
für mich persönlich war und ist die Zeit dadurch, dass man etwas Sinnvolles 
zu tun hat und weiter seiner Arbeit nachgehen kann, leichter gewesen.
Die bereits bekannte räumliche Enge hat sich in dieser Zeit verschärft und 
ist noch deutlich geworden. Ich bin froh und glücklich, dass wir im Frühjahr 
21 in andere, größere Räumlichkeiten umziehen können.

Unsere KlientInnen hatten größtenteils für die mit der Pandemie einhergehenden Beschrän-
kungen Verständnis und haben gut auf die Einschränkungen reagiert.
Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist größer geworden und hat so manches Augen-
merk mehr auf unsere Klientel gerichtet. So seien an dieser Stelle die KaVo Essenspakete, 
die große Sachspende der Gastronomen aber auch die Maskenspenden erwähnt. 
Sehr beruhigend in dieser Situation war, wie vorausschauend und klar unsere Geschäfts-
leitung gemeinsam mit dem Vorstand agierten. Egal ob es um die rechtzeitige Bestellung 
von Desinfektionsmittels, hauseigene Maskenherstellung ging oder um die Bereitstellung 
dieser Hygieneartikel auch für private Zwecke, um die Gesundheit aller Mitarbeitenden 
sicherzustellen.

Für mich war Corona die Chance, zurück in meinen Beruf zu gehen. Nachdem ich 7 Jahre 
berufsfremd gearbeitet hatte, berate ich seit Sommer 2020 wieder wohnungslose Frauen. 

Ich betreue zurzeit 10 Frauen in ihren persönlichen Belangen. Das reicht 
von Behördengängen, Antragsstellungen, Begleitung zu Arztbesuchen bis 
zu persönlichen Gesprächen und Unterstützung. Meine Arbeit steht und 
fällt mit der engen Beziehung, dem direkten Kontakt. Da geht kein Home-
Office. Wenn möglich treffe ich mich wöchentlich mit den Klientinnen. Ent-
weder kommen sie zum Gespräch in die Fachberatungsstelle oder ich ma-
che einen Hausbesuch. Unsere Klientinnen schätzen es sehr, dass wir nach 
wie vor persönlich für sie da sind. Wir tauschen uns aus, suchen nach Lö-

sungen für kleine und große Schwierigkeiten. Ich selbst trage eine FFP2 Maske wie auch die 
Klientinnen Masken tragen. Mit entsprechendem Abstand oder draußen ist das Gespräch 
auch mal ohne Maske möglich. 
Die Arbeit ist verändert. Es sind nicht nur normale Alltagsthemen, sondern auch: welche 
Regeln gelten diese Woche? Warum kann ich niemanden treffen? Wie lange muss ich diese 
Maske noch tragen? Persönliche Gespräche und Begegnungen sind wichtig, damit sie nicht 
in ein Loch fallen. Die positiven Dinge sehen und nach vorne schauen und trotz Probleme 
an die Selbstfürsorge denken.

Dadurch, dass die Maßnahmen der Bundesregierung immer ernst genommen wurden (ohne 
Panik zu verbreiten), habe ich mich in der Wohnungslosenhilfe sehr sicher gefühlt. Die kla-

re Linie der wohnungslosenhilfe biberach e.V. hat mir sogar geholfen meine 
eigene Meinung zur Pandemie und zu den Maßnahmen zu entwickeln. 
Am Anfang gab es sehr viel Unsicherheit bei unseren KlientInnen: Wie 
muss ich mich verhalten? Was ist noch erlaubt? Wo bekomme ich eine Mas-
ke her? Schließt die Wohnungslosenhilfe, so wie alle anderen Beratungs-
stellen? Komme ich weiterhin an mein Geld? 
Durch die lückenlose Erreichbarkeit haben sich unsere Klienten sehr schnell 
in der neuen Situation zurechtgefunden. Die Geschäftsführung und Vor-

standschaft hat sich nicht nur für die Mitarbeiter verantwortlich gefühlt, sondern auch für 
die Klienten. Diese Sicherheit und Wertschätzung hat unseren Klienten geholfen diese 
schwierige, neue Situation anzunehmen und die Regeln bei uns im Haus zu akzeptieren. 
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2. Team der wohnungslosenhilfe biberach e.V.
Vorstand

Albrecht Weil     Pfarrer Peter Schmogro
(1. Vorsitzender)  (2. Vorsitzender)
bis  06.12.20) 

Fachberatungsstelle, Ambulant Betreutes Wohnen, TABULA (U25 
Projekt), Fachstelle, Aufnahmehaus für Frauen

 Ulrike Wachter       Lisa Klöß   Maike Kalenberg    Christine Telch   Claudia Reichart  Martina Wiedmayer
 - Geschäftsleitung -

Hildegard Mühler  Claus Fischerkeller Manuela Engelmann Oksana Ajtimova

BQVB 2020 - „P.I.T.A.“

 Andreas Noller    Horst Grunewald  Bernhard Fischer  Tomas Poslovski   Katharina Eggert

Verwaltung    Tagesstätte     QM-Beauftragte

   Michaela Ege       Sabine Ellert           Ute Missel      Sundus Almhanna  Anastasia Deev

Nicht auf dem Bild: Max Graf (FBS), Hannah Oppler (FBS), Manuela Hablitzel (FBS), Mirjam Engert (BQVB)
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3. Hier sind wir vor Ort

 Fachberatungsstelle
• Tagessatzauszahlung
• Beratungsangebote

 Tagesstätte
• Frühstück & Mittagessen
• Tagesaufenthalt
• Wasch- und Duschgelegenheiten

 Aufnahmehaus
• Selbstversorgung
• Begleitung

 Aufnahmehaus für Frauen
• Selbstversorgung
• Begleitung

 Ambulant Betreutes Wohnen für Frauen
• Begleitung in Individual-Wohnraum 

Bildquelle: GIS Stadt Biberach 

 Ambulant Betreutes Wohnen
• Begleitung in Individual-Wohnraum

 Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25 /  
   ABW U25

• Begleitung in Individual-Wohnraum
 Notunterkunft

• Kurzfristiger Aufenthalt
• Übernachtung mit Tieren

 Obdachlosenunterkünfte der Stadt Biberach

biberach e.V
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4. Fachberatungsstelle

Die ambulante Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist die zentrale 
Anlaufstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen nach 
§§67 ff. SGB XII im Landkreis Biberach.
Das Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) sieht in den §§ 67, 68 und 69 Hilfen zur Über-
windung besonderer Schwierigkeiten vor, insbesondere durch Beratung und persönliche 
Dienstleistungen. Wenn „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten“ 
verbunden sind – beispielsweise bei Wohnungs- oder Obdachlosigkeit oder nach einer 
Haftentlassung – soll eine gezielte Hilfestellung zur Überwindung der Schwierigkeiten 
gewährt und eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglicht werden. Ziel 
der Hilfe ist aber auch, zu verhindern, dass sich die Situation verschlimmert.

4.1 Darstellung der Problemlagen

Besondere Lebensverhältnisse Soziale Schwierigkeiten in 
den Bereichen

• Fehlende Wohnung 
• Armut
• Krankheit
• Arbeitslosigkeit
• Gewalterfahrung
• Ausgrenzung
• Stigmatisierung


• Wohnungsmarkt
• Existenzsicherung
• Arbeitsmarkt
• Ausbildung
• Familie, Beziehung, 
   soziale Kontakte
• Gesundheitsrisiken

4.2 Aufgaben

Zu den Aufgaben der Fachberatungsstelle gehören Erstgespräche, Case-Management, 
strukturelle Hilfemaßnahmen und Sozialhilfeplanung mit den hilfesuchenden Menschen.

Einzelfallbezogene Maßnahmen sind:
Erst- und Folgeberatung• 
Klärung des persönlichen Hilfebedarfs• 
Klärung der rechtlichen und geeigneten Hilfeformen• 
Stärkung der Selbsthilfekräfte• 
Erstellung eines geeigneten Hilfeplans• 
Koordination mit anderen Hilfesystemen• 
Eventuell Vermittlung zu anderen Fachdiensten• 
Vermittlung innerhalb des eigenen Hilfesystems• 
Auszahlung des Arbeitslosengeldes II in Form von Tagessätzen an alleinstehende • 
Wohnungslose
Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Wohnraum• 
Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen• 
Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten• 
Entlastung der Behörden durch professionelle Bedarfsklärung• 
Vermittlung von Gesundheitshilfen• 

Strukturelle Hilfen bestehen aus:
Öffentlichkeitsarbeit• 
Netzwerkarbeit• 
Kontaktaufbau zum Gemeinwesen, wie z.B. Kirchen, Vereine, Bevölkerung• 
Konzeptionelle Arbeit• 
Verhandlungen mit Stadt und Landkreis• 

Die Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beschränken sich 
nicht auf Hilfemaßnahmen, die nur einen Teil des Hilfebedarfs abdecken. Sie stellen einen 
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umfassenden Ansatz dar, damit wird versucht der Lebenssituation der Ratsuchenden, die 
aus einer Vielzahl an Problemen besteht Rechnung zu tragen. 
Zudem besitzen die meisten Hilfesuchenden nur eingeschränkte Fähigkeiten diese unter-
schiedlichen Probleme aus eigenen Kräften zu überwinden oder zu lösen.

Unser Hilfeangebot beinhaltet alle Maßnahmen, die notwendig sind, diese Schwierigkeiten 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern. Immer 
wichtiger dabei ist uns die Prävention neben der Rehabilitation bzw. Resozialisierung. 
Die gemeinsame Grundlage aller Angebote ist die Hilfebedürftigkeit des einzelnen Men-
schen. Der Hilfeprozess basiert auf Freiwilligkeit und orientiert sich an den Ressourcen 
des Hilfesuchenden und den Möglichkeiten des sozialen Netzes. Das gesamte Hilfesystem, 
gemäß §§67 ff SGB XII, ist systematisch aufeinander abgestimmt und aufgebaut. 

Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie haben sich auch für die wohnungslosenhilfe bi-
berach e.V. Änderungen in zahlreichen Arbeitsabläufen ergeben. In der Fachberatungs-

stelle gab es, neben der Tagesstätte, die gravierendsten Veränderungen im Arbeitsalltag. 

Mit der sogenannten Corona-Landesverordnung mussten 
zahlreiche Hygienevorschriften umgesetzt werden. Die 
Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
hat seit Beginn der Maßnahmen zur Pademiebekämpfung 
im März 2020 ununterbrochen ihren Betrieb aufrechter-
halten. Auf Grund der systemrelevanten Aufgaben, die 
durch die wohnungslosenhilfe biberach e.V. wahrgenom-
men werden, gab es im gesamten Zeitraum nie ein Zu-
trittsverbot für die Fachberatungsstelle. 

Selbstverständlich musste der Zugang zu den Räumlich-
keiten der Beratungsstelle gemäß dem Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) reglementiert werden. Die Idee einer 
Beratung nur nach vorheriger Terminabsprache erwies 
sich erfahrungsgemäß mit unserem Klientel als schwierig. 
Dennoch konnten nur Einzeltermine wahrgenommen wer-
den. Alle Beratungsschreibtische wurden mit Spukschutz-
Scheiben versehen und der Wartebereich wurde geschlossen. Um die KlientInnenzahl zu 
regulieren, wurde die Eingangstür verschlossen. Jede(r) KlientIn musste an die Büro-Fens-
terscheibe klopfen. Somit konnte gewährleistet werden, dass die einzelnen Mitarbeitenden 
jeweils nur eine Person hereinlassen konnten. Pro Büro durften sich maximal ein/e Mit-
arbeitender/in und eine weitere Person aufhalten. Aufgrund der beengten Bürosituation 
war die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m eine der größten Herausforderungen. 
Mit KlientInnen, die in Begleitung (z.B. Übersetzter) zum Termin erschien, konnte in die 
Räumlichkeiten der Tagesstätte ausgewichen werden, das kurzerhand zum „Großraumbü-
ro“ umfunktioniert wurde.

Zum Infektionsschutz wurde ein digitales Fieberthermometer zum kontaktlosen Fiebermes-
sen angeschafft. Bei Krankheitssymptomen, die auf eine Virusinfektion hinwiesen, konnte 
so bei KlientInnen und Mitarbeitenden die Körpertemperatur gemessen werden. 
Großen Raum in der Beratung nahm bei allen KlientInnen und Besuchenden das Informie-
ren über das Virus, eigene Schutzmaßnahmen, aktuelle Einschränkungen, Verordnungen 
und wie man sich am besten verhalten sollte, ein. 
Durch die empfohlene bzw. verordnete Kontaktvermeidung ergaben sich besonders für 
unsere älteren Klienten und Klienten mit Vorerkrankungen sehr existenzielle Versorgungs-
schwierigkeiten. Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. bot diesen Menschen an, notwen-
dige Einkäufe und Besorgungen zu erledigen. Ebenso wurden Termine zu Corona-Tests 
vereinbart bzw. informiert, wie man sich bei Krankheitsanzeichen verhalten sollte.

In den Räumlichkeiten und Fahrzeugen der Fachberatungsstelle wurden ausreichend Mög-
lichkeiten zur Hand- und Flächendesinfektion geschaffen. In allen Fahrzeugen fand eine 
morgendliche Flächendesinfektion statt. Ebenso wurden nach jedem Besuch in den Bera-
tungsbüros die Kontaktflächen desinfiziert.
Sowohl Mitarbeitende als auch KlientInnen mussten zunächst einen Mund-Nasen-Schutz, 
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später eine medizinische bzw. FFP2-Maske tragen. Bei Bedarf wurden diese kostenfrei von 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ausgegeben.

Über die üblichen Beratungsinhalte hinaus musste unser Klientel, wie bereits erwähnt, in 
den vergangenen Monaten über die Corona-Pandemie, Verordnungen, Verhaltensregeln 
und Hygienemaßnahmen informiert werden. Hierzu wurde Infomaterial (teilweise auch 
mehrsprachig) erstellt, mitgegeben und in den Beratungsbüros als auch in den Obdachlo-
senunterkünften ausgehängt.

Durch die zeitweise Schließung der öffentlichen Verwaltungen und Fachdiensten wurde 
Hilfestellung bei den veränderten Kontaktmöglichkeiten mit diesen Diensten geleistet (z.B. 
ALGII Antragstellung). Vereinzelt wurde unser Angebot auch von Klienten anderer Fach-
dienste in Anspruch genommen. 

Lange Wartezeiten in den Hotlines und die Zustellung von Unterlagen per Post erschwerten 
die Beratung zusätzlich.
Der Wegfall vieler Beschäftigungen/ Beschäftigungsmaßnahmen machte den meisten Kli-
enten schwer zu schaffen. Die erarbeitete Tagesstruktur fiel weg und die Fortführung der 
Maßnahmen war oft ungewiss. Diese Unsicherheit wurde in der Beratung mehrfach the-
matisiert und der Gesprächsbedarf der Klienten war auffallend hoch. Auch der Wegfall der 
Minijobs und (bei EU-Bürger) der damit verbundene Arbeitnehmerstatus beeinflusste die 
Beratung stark. Die Arbeitssuche wurde ein großes Thema.

Durch betriebsbedingte Kündigungen, Kurzarbeit, lange Bearbeitungszeiten der Ämter etc. 
sind viele Menschen in eine existenzielle Notlage geraten.
Über das Diakonische Werk Württemberg hatte die Beratungsstelle die Möglichkeit eine 
Corona Soforthilfe an die Klienten auszuzahlen. Der sogenannte „Mutmacher-Fond“ er-
möglichte es den Beratenden unter definierten Bedingungen bis zu 50 € auszuzahlen. Dazu 
musste ein begründender Kurzantrag gestellt werden. Es fanden 64 Auszahlungen statt 
und es wurden insgesamt 3.030,00 € ausgezahlt.

Ebenso erhielten Diakonie und Caritas Spenden als „Corona Hilfen“. Auch hier konnten 4 
Klienten finanzielle Unterstützung erhalten. 

4.2.1 Kooperationen mit Fachdiensten und Behörden

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. verfügt über umfassende Kooperationsstrukturen im 
sozialen Hilfesystem. Vernetzungen und Kooperationen wurden gezielt für die Hilfegewäh-
rung genutzt, sowie gepflegt und weiterentwickelt. Kooperationen erfolgten u. a. mit den 
folgenden Stellen:
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Im Fachbereich Wohnungslosenhilfe gibt es mit allen benachbarten Hilfesystemen im Land-
kreis Biberach Schnittstellen. Dazu gehören das Gesundheitssystem inkl. Psychiatrie, die 
Straffälligenhilfe, die Eingliederungshilfe, die Suchtkrankenhilfe, die Altenhilfe und die Ju-
gendhilfe und natürlich das sehr differenzierte Hilfesystem der unterschiedlichen Bera-
tungsangebote in Stadt und Landkreis. 

4.3 Aus der Praxis

Unter Corona-Bedingungen wurde von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr Beratung 
angeboten und damit weitestgehend die Idee einer offenen Sprechstunde beibehalten. 
Bei einem Erstgespräch wurden die persönlichen Daten erfragt und erhoben; der Grund 
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bzw. das Anliegen wurde geklärt. Danach konnte entschieden werden, welche Fachberei-
che der Wohnungslosenhilfe (Bsp. Fachstelle, U25, weiterführende Hilfe, Aufnahmehaus, 
etc.) oder Maßnahmen angeboten werden konnten.
Dies bildete die Grundlage für weitergehende Beratungs- und Hilfeangebote. Um eine wirk-
liche „Resozialisierung“ der Hilfesuchenden zu ermöglichen, sind oft längerfristige Betreu-
ungsprozesse notwendig. Die zu bearbeitenden Problemfelder bezogen sich meist auf alle 
Lebensbereiche (Gesundheit, existenzielle Sicherung, Wohnung, soziale Kontakte, Ausbil-
dung und Arbeit). Häufig kam es zu einer Weitervermittlung an andere Dienste im Land-
kreis. So hat sich der Arbeitsschwerpunkt der Fachberatung in den letzten Jahren immer 
mehr zu einer Clearingstelle gewandelt.
Im Arbeitsalltag der Fachberatungsstelle nahm die Antragsstellung von existenzsichernden 
Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Grundsicherung im Alter bzw. bei Er-
werbsunfähigkeit, Bezug von Arbeitslosengeld I und II, Krankengeld) einen großen Raum 
ein.

Um Sozialleistungen erhalten zu können, müssen die Klienten postalisch erreichbar sein. 
Um diese Anforderung der Ämter erfüllen zu können, wird den KlientInnen die Möglichkeit 
eines „Postfachs“ angeboten. Hierbei wird die Adresse der wohnungslosenhilfe angegeben 
und die Post kann von Montag bis Freitag abgeholt werden. Da die Ämter während Coro-
na geschlossen hatten, war die postalische Erreichbarkeit von noch größerer Bedeutung. 
Das Postfach fungiert hierbei jedoch nur als „Briefkasten“. Die Klienten sind selbst für die 
Abholung der Post verantwortlich, mit einer Frist von 4 Wochen. Ansonsten wurde die Post 
wieder zurückgesendet. 2020 nahmen dies 80 Personen in Anspruch. Die Postzustellung 
erfolgte mit der allgemeinen Post der wohnungslosenhilfe biberach e.V., sie wurde sortiert 
und an die angeschriebenen Personen ausgehändigt. Bei Bedarf wurden die Briefe gemein-
sam durchgesehen und bearbeitet.

Des Weiteren übernahm die Fachberatungsstelle die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II 
in Form von Tagessätzen. Diese vom Landratsamt delegierte Aufgabe beinhaltet Bedarfs-
klärung, Antragstellung und Klärung der für die Krankenversicherung relevanten Daten.
Darüber hinaus wurde das Arbeitslosengeld II in Absprache mit den jeweiligen Sachbear-
beitern des Kreissozialamts (Fachbereich Arbeit) bei entsprechendem Bedarf an Personen 
mit ungeklärter Wohnsituation ausbezahlt.

Durch die Beratung wurde versucht den KlientInnen ein adäquater Umgang mit ihrem Geld 
nahezubringen (Geldverwaltung), damit keine neuen Schulden entstehen konnten. Da un-
ser Klientel größtenteils ALG II-Leistungen bezieht ist es umso schwieriger die Schulden 
abzubezahlen. Oftmals drohte eine Pfändung des Kontos, wobei ein schnelles Reagieren 
und das Einrichten eines Pfändungsschutzkontos notwendig wurden. 

Die Möglichkeit der Geldeinteilung wurde von 113 KlientInnen genutzt. Um die Zahlungen 
der Fixkosten sicherzustellen und finanzielle Nöte am Ende des Monats zu vermeiden, 
konnten individuelle Vereinbarungen getroffen werden. Dies kann von einer täglichen Aus-
zahlung bis hin zu einmaliger Auszahlung reichen (nach Überweisung der Fixkosten).
Durch die gute Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung des Landkreises konnte eine 
adäquate Beratung zum Thema Schulden gewährleistet werden.

Neben der klassischen Einzelfallhilfe bot die Fachberatungsstelle allgemeine sozialraumbe-
zogene Leistungen an:

Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Vorstellung anderer Ein-• 
richtungen in der Fachberatungsstelle oder die Teilnahme an Dienstbesprechungen 
im Jobcenter und der Agentur für Arbeit (Sensibilisierung für den Fachbereich Woh-
nungslosenhilfe und deren Klientel)
Aufsuchende Hilfe und Hausbesuche sind grundlegende Bestandteile der Fachbera-• 
tungsstelle
Regelmäßige Besprechungen im Team der sozialpädagogischen Fachkräfte: Hier wur-• 
den Fälle besprochen, Strategien entwickelt, um den Hilfeprozess weiterzuführen und 
Ideen für neue Projekte / Konzepte gesammelt

Während des gesamten Jahres wurden bei Todesfällen von KlientInnen der wohnungslosen-
hilfe biberach e.V. sogenannte „Trauertafeln“ zum Gedenken in der Tagesstätte aufgestellt. 
Auf Wunsch wurde unsere Klientel zu Beerdigungen bzw. Friedhofsbesuchen begleitet.
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4.4 Fortbildung und Förderung der MitarbeiterInnen

Coronabedingt wurden 2020 die meisten Fortbildungen abgesagt.

Folgende Veranstaltungen konnten wahrgenommen werden:
Wohnungslosenhilfe entwickeln – Mitarbeitende stärken • 
Rechtliche Grundlagen in der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-• 
keiten
Betreuung, Entlastung und Unterstützung im Alltag • 
Vielfältige Mädchen-Welten und Aufwachsen in prekären Lebenslagen• 
Klausurtag: Umgang mit Gewalt – Handlungsleitfaden des QMB / Teambildung• 
Menschenwürde und Scham – ein Thema für die Beratung• 
Klausurtag• 
Beraterverträge mit Anwälten (Straf-, Familien-, Miet- und Sozialrecht)• 
Regelmäßige Supervision• 
Brandschutzhelferübung• 

Inhouse-Schulungen:
Allgemeine Sicherheitsunterweisung• 
Hygienemaßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie• 
Tagesstätte: Bedienung der Geräte, spezielle Hygienevorschriften• 

5. Notübernachtung
Auch für die Notunterkunft wurde ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. So 
wurden die Räumlichkeiten im Anschluss an einen Aufenthalt nicht nur gereinigt, son-

dern auch desinfiziert. Handtücher, Notfallschlafsäcke, Decken und Matratzen wurden aus 
Infektionsschutzgründen jeweils entsorgt. Dank zahlreicher Sachspenden war uns dies je-
der Zeit möglich.

Die Notübernachtung / Erfrierungsschutz der wohnungslosenhilfe biberach e.V. befindet 
sich in der Nähe des Bahnhofs Biberach. Sie dient als kurzfristige Lösung für die Unter-
bringung von Menschen ohne festen Wohnsitz. 
Einweisung und Schlüsselverwaltung/-übergabe erfolgt während den regulären Öff-
nungszeiten der Fachberatungsstelle. Außerhalb dieser Zeiten können sich Betroffene an 
die Polizeidienststelle Biberach oder an den Vollzugsdienst der Stadt Biberach wenden.

Das Angebot der Notübernachtung wird oft zur Überbrückung genutzt, bis weiterführende 
Hilfe angeboten werden kann.
Die vier Zimmer der Notunterkunft sind mit 6 Betten und frisch bezogenen Matratzen aus-
gestattet. 
Im Regelfall ist die Verweildauer in der Notunterkunft auf 7 Nächte beschränkt. 
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Im Bedarfsfall wurden Decken oder Schlafsäcke und eine Grundausstattung an frischer 
Kleidung zur Verfügung gestellt. Jede Person, die die Notunterkunft in Anspruch nahm, 
bekam von der Fachberatungsstelle Hygieneartikel (Toilettenpapier, Duschcreme, Sham-
poo) und frische Handtücher. Neben der Erfassung der persönlichen Daten wurde ihnen 
das Hilfeangebt der Fachberatungsstelle, insbesondere das niederschwellige Angebot der 
Tagesstätte vorgestellt. 
Weitere Ausstattungen innerhalb der Notunterkunft sind eine kleine Selbstversorgerküche 
sowie ein Bad mit Toilette und Duschgelegenheit.
Die Schlüsselverwaltung dieser Räumlichkeiten lief über die Mitarbeitenden der Fachbera-
tungsstelle. 
Sämtliche Hausmeister-, Reinigungs- und kleinere Renovierungsarbeiten wurden durch die 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. ausgeführt.
Täglich musste sich jede Person, die durch die Polizei oder durch die wohnungslosenhil-
fe biberach e.V. einen Schlafplatz angeboten bekam, in der Beratungsstelle melden. Bei 
Nichterscheinen wurden die Räumlichkeiten durch das Fachpersonal aufgesucht. Weitere 
Hilfe- und/oder Beratungsangebote konnten so sehr niederschwellig erfolgen.

Ein Zimmer wurde von den Streetworkern von Jugend Aktiv e.V. belegt. Dies soll für junge 
Menschen in Krisensituationen vorgehalten werden. Hier lag sowohl die Schlüsselvergabe, 
als auch die Begleitung der jungen Menschen bei den Mitarbeitenden von Jugend Aktiv 
e.V..

Das Angebot zur Übernachtung wurde im Jahr 2020 von 44 Personen wahrgenommen. Da-
von wurden 35 Personen von der wohnungslosenhilfe biberach e.V aufgenommen. 
7 Personen brachte die Polizei bzw. der Vollzugsdienst für 7 Nächte in die Räumlichkeiten. 
Jugend Aktiv e.V. hatte insgesamt 2 Personen für 61 Nächte einquartiert.
Über diese Fälle wurde die Fachberatungsstelle in der Regel zeitnah informiert. 

5.1 Besondere Vorkommnisse

Im April 2020 kam es zu Vandalismus in der Notunterkunft. U.a. wurde eine Zwischenwand 
so zerstört, dass ein größerer Sachschaden entstand. 
Noch schwerwiegender war ein Ereignis im August 2020. Mehrere Männer brachen in die 
Notunterkunft ein. Neben umfangreicher Sachbeschädigung bedrohten und verletzten die 
Einbrecher eine Person, die zu dieser Zeit dort übernachtete. Der verletzte Klient, der die 
Polizei verständigen konnte, musste anschließend in ärztliche Behandlung. Die Notunter-
kunft war nach dem Einbruch zunächst nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise konnte der 
betroffene Klient am darauffolgenden Tag ein Zimmer im Aufnahmehaus beziehen. In die-
sem Rahmen konnten wir mit ihm das Geschehene aufarbeiten. Es erfolgte Strafanzeige.
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6. Tagesstätte
Die Tagesstätte der wohnungslosenhilfe biberach e.V. dient als Anlaufstelle für sozial 
benachteiligte Menschen. Diese können hier verschiedene Angebote ohne Betreuungs-
zwang nutzen. 

Bewirtung
Täglich werden ein günstiges Frühstück und ein frisch zubereitetes warmes Mittagessen 
angeboten.

Sanitär
In den Räumlichkeiten der Tagesstätte befinden sich sanitäre Anlagen, die kostenlos ge-
nutzt werden können. Darüber hinaus stehen, gegen eine geringe Nutzungsgebühr, eine 
Waschmaschine sowie ein Wäschetrockner zur Verfügung.

PC und Internet
Ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang, Drucker und Scanner steht den Besuchenden 
zur Verfügung.

Betreuung und Freizeitangebot
Die sozialpädagogische Betreuung der Tagesstätte beinhaltet die Bereiche Beratung, 
Konfliktmanagement sowie regelmäßige Veranstaltungen.
Unterschiedliche Freizeitangebote werden angeboten, um der sozialen Isolation entge-
gen zu wirken und den Tagesstätten-Besuchenden eine Teilhabe am sozialen Leben zu 
ermöglichen. 

Das Jahr 2020 begann in der Tagesstätte mit vergleichbaren Besucherströmen wie 
im Vorjahr. Anfang März zeichnete sich immer mehr ab, dass auf Grund der Hygie-

neschutzverordnung zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie eine weitere Öffnung der 
Tagesstätte nicht mehr möglich war. Daher mussten wir am Dienstag, den 17. März 2020 
die Tagesstätte für drei Monate schließen. Dies bedeutete, dass der Tagesaufenthalt in den 
Räumlichkeiten mit Ausgabe von Frühstück und Mittagessen nicht mehr angeboten werden 
konnte.
Unsere Dusch – und Waschmöglichkeiten stellen für einige unserer Klienten eine essentiel-
le Grundversorgung dar. Mit vorheriger Terminvereinbarung war die Nutzung der Dusche, 
Waschmaschine und Trockner während dieser Phase weiterhin möglich und wurde nach wie 
vor gut angenommen. Ebenso konnte bei Bedarf eine Grundausstattung an Second Hand 
Kleidung ausgegeben werden.
Dennoch standen die Räumlichkeiten der Tagesstätte nicht leer. Um bei Beratungsgesprä-
chen, gerade mit mehreren Personen, Sicherheitsabstände einhalten zu können, wurde die 
Tagesstätte kurzerhand zum „Großraumbüro“ umfunktioniert.
Trotz Schließung der Tagesstätte konnte eine Grundversorgung mit der Ausgabe von Es-
senpaketen gewährleistet werden. Ein Teil unserer BesucherInnen holte sich diese direkt 
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an der Wohnungslosenhilfe ab. Bei Bedarf wurden die Pakete von unseren MitarbeiterInnen 
auch direkt zu den jeweiligen Klienten nach Hause geliefert. Die sogenannten Notfallpakete 
kosteten 1 Euro. Je nach Wunsch gab es eine kalte oder warme Essensvariation. 
Unterstützung erhielten wir vom Biberacher Unternehmen KaVo Dental GmbH. Essens-
pakte, die in der Werkskantine nicht verwendet wurden, konnten der wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. zur Verfügung gestellt werden. Diese konnten wir als Spende kostenlos weiter 
geben. 
Insgesamt wurden 2020 358 Essenspakte ausgegeben bzw. ausgeliefert.
Ende Juni konnte die Tagesstätte, unter strengen Hygienevorgaben, wieder öffnen. Ab 
Montag, 22.06.2021 wurde ein Probelauf durchge-
führt, der sich als sicher und machbar herausstell-
te. Somit konnten ab diesem Zeitpunkt jeweils 8 
Personen gleichzeitig in der Tagesstätte unser Es-
sensangebot wahrnehmen. Die Personen mussten 
sich zuvor anmelden, wurden dann am Eingang der 
Fachberatungsstelle für eine mögliche Kontaktnach-
verfolgung erfasst, bekamen eine Tischnummer zu-
gewiesen, wurden dann in die Tagesstätte begleitet 
und an dem zugewiesenen Tisch plaziert. Durch die 
Einbahnregelung (Eingang nur über die Fachbe-
ratungsstelle, Ausgang nur über die Tagesstätte) 
konnte somit auch Begegnungsverkehr vermieden 
werden. Die Mitarbeitenden achteten darauf, dass 
der Aufenthalt im Hofbereich auf ein Minimum re-
duziert wurde und es nicht zu Warteschlangen kam. 
Im Schnitt konnten so täglich 3-5 Frühstücke und 
13-15 Mittagessen in zwei Essensitzungen ausge-
geben werden. Die Besuchenden waren froh und 
dankbar das Angebot der Tagesstätte wieder wahrnehmen zu können. 
Aus Hygieneschutzgründen musste das Essen direkt an den Platz serviert werden. Als po-
sitive Rückmeldung aller Klienten kam, dass sie „es toll fanden bedient zu werden.“
Ende Oktober war ein zweiter Lockdown notwendig. Pandemiebedingt konnten wir we-

der das sommerliche Grillfest im Hof 
noch die Weihnachtsfeier in der Ta-
gesstätte für alle Besuchenden und 
KlientInnen der Wohnungslosenhilfe 
veranstalten. 
In der Adventszeit zeigte sich die gro-
ße Solidarität der Biberacher Gastro-
nomen. Sie organisierten eine große 
Spenden-Sammelaktion von Hygie-
neartikel, Gebäck, Spielsachen etc.. 
Dies  ermöglichte uns 150 Weih-
nachtspäckchen zusammenzustellen. 
Vielen unseren Klienten konnten wir 
so eine echte Weihnachtsüberra-
schung bereiten. 
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6.1 Arbeitsgelegenheit

Im Bereich der Tagesstätte wird die Beschäftigungsmöglichkeit über einen „Zusatzjob“ für 
Menschen im ALGII-Bezug angeboten. Dies erfolgt in Absprache mit dem Fallmanagement 
des Jobcenters Biberach. Hierfür stehen 2 bewilligte Plätze zur Verfügung. Im Regelfall wird 
die Maßnahme für 6 Monate genehmigt. Die sogenannten „Arbeitsgelegenheiten“ (max. 
100 Std./Monat) zur Tagesstrukturierung, Arbeits- und Leistungserprobung wurden von 4 
Personen wahrgenommen. Den Teilnehmenden wurde 1 Euro Aufwandsentschädigung pro 
geleistete Arbeitsstunde erstattet.
Auch während der Schließung waren unsere „Zusatzjobler“ im Bereich Tagesstätte einge-
setzt:
Die Notunterkunft wurde bei Bedarf durch die Mitarbeitenden der Tagesstätte mit frischer 
Bettwäsche, Decken oder Schlafsäcken, Handtüchern und Herrenartikeln ausgestattet. 
Diese mussten gewaschen, hergerichtet und gepackt werden.
Als absehbar war, dass es eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für 
den Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Geschäften geben wird, begann die Mit-
arbeiterin der Tagesstätte gemeinsam mit den Menschen in den Arbeitsgelegenheiten mit 
dem Nähen von Mund-Nasen-Schutz-Masken. Somit konnten wir frühzeitig sowohl die Mit-
arbeitenden als auch unser Klientel mit diesen ausstatten. Insgesamt wurden ca. 600 Mas-
ken genäht, die kostenlos verteilt wurden.

7. Aufnahmehaus
Das Aufnahmehaus ist ein ambulantes Hilfsangebot nach §§ 67 ff SGB XII und ist als 
Soforthilfe gedacht. Es bietet Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten einen 
befristeten Aufenthalt von bis zu drei Monaten (kann jedoch bei Bedarf verlängert wer-
den). Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Möglichkeit eines festen Wohnsitzes ange-
boten werden. Diese Zeit dient zur Klärung des weiteren Hilfebedarfs.
Aufnahmekriterien sind Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Freiwilligkeit, Akzeptanz 
der Hausordnung und Bereitschaft zur Mitarbeit. 
Ziel des Aufenthaltes ist die Klärung der Bedarfslage der Bewohner, sowie die Vermitt-
lung in Individualwohnraum und weiterführende Hilfen.
Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.
Die wesentlichen Aufgaben sind:

Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation, Antragstellung der Maßnah-• 
me, Erstellung eines Hilfeplans (Abklärung des Hilfebedarfs)
Sicherung der Existenz durch Antragstellung wie z.B. von SGB II- bzw. SGB XII-• 
Leistungen
Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen aller • 
Art, Beratung und Vermittlung bei Konflikten, Kontakte zu Angehörigen, Beratung 
bei altersspezifischen Problemen, Betreuung in Grenzsituationen des Lebens, Kri-
senintervention
Sonstige persönliche Hilfen: Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und bei • 
der Haushaltsführung im Einzelfall
Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme, Zusammen-• 

biberach e.V
wohnungslosenhilfe



19
18

24

18 18 18 17 18 18 19

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belegung Aufnahmehaus

19

arbeit mit Arbeitgebern und FallmanagerInnen, Hilfe bei der Erhaltung des Arbeits-
platzes
Hilfe bei der Suche und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsfüh-• 
rung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums, Hilfe beim Kontakt mit 
Wohnbehörden, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb des Aufnahme-
hauses, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen
Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Motiva-• 
tion zu und ggf. Vermittlung medizinischer Versorgung, Hilfe bei Kontakten mit Ärz-
ten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen usw.

Das Aufnahmehaus, unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Biberach e.V. 
(AWO), befindet sich in der Biberacher Innenstadt. 
Das Aufnahmehaus bietet 6 Einzelzimmer. Die Bewohner versorgen sich selbst und nutzen 
Küche und Bad gemeinschaftlich.
Die Mitarbeitenden der AWO gewährleisteten den Betrieb des Aufnahmehauses, waren zu-
ständig für die Wahrung der häuslichen Ordnung und die ordnungsgemäße Unterbringung 
der Bewohner. 

Die Maßnahme „Aufnahmehaus“ war 2020 von der Pandemie durch das Virus SARS-
CoV-2 geprägt. Trotz der Einschränkungen war die Aufrechterhaltung des Angebots 

möglich. Anderweitig sorgte jedoch der Wegfall von Angeboten für Beeinträchtigungen. 
Durch die Schließung der Tagesstätte fiel eine günstige Möglichkeit für ein warmes Mittag-
essen weg. Kompensiert wurde dies durch Essenspakete. Die Bewohner wurden mit eigens 
angefertigten Masken ausgestattet und über die Auswirkungen der Pandemie informiert. 
In regelmäßigen Gesprächen wurde die Bedeutung der Einhaltung, der sich regelmäßig 
verändernden Corona Verordnung, besprochen. Die Besuchsregelung im Aufnahmehaus 
wurde eingeschränkt und hatte zur Folge, dass die sozialen Kontakte abnahmen. Das re-
gelmäßig stattfindende Kochangebot musste eingestellt werden. Gleichzeitig wurde ver-
sucht, den Bewohnern neue Angebote zu machen. Beispielsweise wurde zur Weihnachts-
zeit ein Bastelangebot in Kleinstgruppen durchgeführt. Die Angebote konnten jedoch eine 
wichtige Tagesstruktur nicht ersetzen, sondern lediglich kompensieren. Zwei Bewohner 
verloren aufgrund der Pandemie ihre Arbeitsstelle. Außerdem fielen tagesstrukturierende 
Angebote seitens des Jobcenters weg. Bei den Bewohnern machten sich dadurch verstärkt 
eine Antriebslosigkeit und Rückzugstendenzen bemerkbar. Hierdurch veränderte sich der 
Schwerpunkt in der sozialpädagogischen Betreuung. Die emotionalen Aspekte gewannen 
zunehmend an Bedeutung. Es wurde zudem einfühlsam auf die Ängste und Sorgen der 
Bewohner eingegangen. Bei Bedarf wurde ärztliche bzw. therapeutische Unterstützung hin-
zugezogen.
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Im Aufnahmehaus wohnten 2020 19 Bewohner, darunter ein Bewohner, der nach der Been-
digung der Maßnahme später erneut ins Aufnahmehaus einzog. 6 Bewohner waren jünger 
als 26 Jahre, wodurch eine Überschneidung mit dem Projekt TABULA stattfand. Mit den 
zuständigen Mitarbeiterinnen fand regelmäßig ein fachlicher Austausch statt. 

Neben vorhandenen sozialen Schwierigkeiten stellt der Wohnungsverlust eine Vorausset-
zung für die Durchführung der Maßnahme „Aufnahmehaus“ dar.
Neben den Jugendlichen zogen Bewohner ins Aufnahmehaus ein, die zuvor zum Teil jahre-
lang wohnungslos gewesen sind und/oder beispielsweise in einer Obdachlosenunterkunft 
untergebracht waren.

Auffällig im Jahr 2020 war darüber hinaus der hohe Anteil an Bewohnern, die eine Suchter-
krankung oder einen missbräuchlichen Konsum von Alkohol aufwiesen. Hieraus ergab sich 
eine enge Zusammenarbeit mit der Suchthilfe. Mehrere Bewohner wurden zur Entgiftung 
begleitet. In Einzelfällen wurde ersichtlich, dass die Maßnahme „Aufnahmehaus“ den vor-
handenen Bedarf jedoch nicht abdecken konnte. Die betroffenen Bewohner wurden dann 
beim Übergang in adäquateres Angebot begleitet.

Die mehrfache Missachtung der Hausordnung war über das gesamte Jahr ein großes The-
ma sowie die Mitwirkungspflicht:
Rauchen im Zimmer, Alkoholkonsum im Zimmer, illegale Drogen im Zimmer, fehlende Teil-
nahme am Kochangebot, unerlaubter Besuch, fehlende Mitwirkung. 
Aus diesen Gründen kam es insgesamt zu 15 Abmahnungen durch die AWO bzw. die woh-
nungslosenhilfe biberach e. V.. 

Ziel der Maßnahme ist der Übergang in privaten Wohnraum. Dabei sind Themen wie richti-
ges Lüften, richtiges Heizen, Sauberhalten des Zimmers sowie zuverlässiges Einhalten der 
Reinigungs- und Winterdienste besonders wichtig. Dies wird in der Maßnahme „Aufnahme-
haus“ trainiert. 

Beim Einzug eines neuen Bewohners oder bei Bedarf wurde eine Hausbesprechung durch-
geführt, die für alle verpflichtend war. Zuvor fand immer eine Vorbesprechung zwischen 
der Wohnungslosenhilfe und der AWO statt. Außerdem gab es im monatlichen Abstand eine 
Besprechung zwischen den Trägern.

Der Hilfeprozess für die Resozialisierungsmaßnahme lag in der fachlichen Verantwortung 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V.. Der zuständige Sozialarbeiter der Fachberatungs-
stelle war Ansprechpartner gegenüber den zuständigen Behörden. Für den Erfolg dieser 
Maßnahme ist die Zusammenarbeit der hauptamtlichen Mitarbeitenden beider Träger zwin-
gend notwendig. Meist fand ein kurzer täglicher Austausch statt. Bei den regelmäßigen, 
monatlichen Besprechungen wurden besondere Vorkommnisse, Termine, Belegungen, Zie-
le und Arbeitsaufträge aus den Hilfeplänen der einzelnen Bewohner besprochen. 

Im Jobcenter Biberach gab es für alle Bewohner des Aufnahmehauses zentrale Ansprech-
partner. Für die Leistungsgewährung war eine Sachbearbeiterin, im Fallmanagement ein 
Sachbearbeiter zuständig. Die üblicherweise regelmäßigen Fallbesprechungen zwischen 
Fallmanagement und wohnungslosenhilfe biberach e.V. konnten aufgrund der Pandemie 
nicht mehr stattfinden und wurden durch einen telefonischen Austausch ersetzt.

7.1 Aus der Praxis

Die Zimmer aller Bewohner wurden regelmäßig (mind. 1 Mal/Woche) kontrolliert.
Im Rahmen der Maßnahme „Aufnahmehaus“ lagen die Beratungsschwerpunkte und beglei-
tenden Hilfen in folgenden Bereichen: 

Finanzen:
Bei 17 Bewohnern wurde die Geldverwaltung organisiert• 
Bei 9 Bewohnern wurden existenzsichernde Anträge gestellt• 
3 Bewohner wurden an die Schuldnerberatung vermittelt und/oder begleitet• 
Bei 2 Bewohnern wurde eine Schufa-Auskunft eingeholt• 
Mit 4 Bewohnern wurde eine Ratenvereinbarung mit dem Gläubiger vereinbart• 
Mit 1 Bewohner wurde eine Zuzahlungsbefreiung beantragt• 
Alle Bewohner wurden bei anfallenden Behördengängen begleitet• 

biberach e.V
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Gesundheit:
Für 10 Bewohner wurde ein Termin bei einem Facharzt vereinbart und teils begleitet• 
7 Bewohner wurden in die Suchtberatung vermittelt• 
Für 4 Bewohner wurde ein Termin zur Entgiftung vereinbart und diese begleitet• 
Für 2 Bewohner wurde eine hausärztliche Anbindung geschaffen• 

Tagesstruktur/Arbeit:
4 Bewohner wurden in Arbeit vermittelt• 
Bei 3 Bewohnern fanden tagesstrukturierende Maßnahmen statt• 
Mit 3 Bewohnern wurden Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und verschickt• 

Wohnen:
17 Bewohner wurden intensiv bei Wohnungsbewerbungen unterstützt• 
Bei 5 Bewohnern fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohn-raum statt • 
(davon 1 in die Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ und 2 in die Maßnahme 
„Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“)
Mit 1 Bewohner wurde eine Erstausstattung beantragt• 

Sonstiges:
Bei 2 Bewohnern wurde ein Haushaltstraining durchgeführt• 
Mit 1 Bewohner wurde der Antrag auf eine gesetzliche Betreuung gestellt• 
Mit 1 Bewohner wurde ein Beratungshilfeschein beantragt• 
1 Bewohner wurde regelmäßig zur Bewährungshelferin begleitet• 
1 Bewohner wurde beim Stellen einer Anzeige zur Polizei begleitet• 

Aufenthaltsdauer Aufnahmehaus 2020
7  Personen < 3 Monate  (davon 2 Übergang 2021)
12  Personen 3 - 9 Monate  (davon 4 Übergang 2021)
0  Personen > 9 Monate 
6  Personen  verbleiben in der Maßnahme

Erhebung Aufnahmehaus 2020 (2019)
3 (0) Bewohner wurden in eine stationäre Einrichtung vermittelt
6 (5) Bewohner wohnen weiterhin im Aufnahmehaus
1 (1) Abbruch
3 (3) wurden wegen fehlender Mitwirkung oder Regelverstößen beendet
5 (9) Bewohner konnten in privaten Wohnraum vermittelt werden

davon 3 Bewohner in Wohnraum mit „Ambulant Betreutem Wohnen“
1 Ambulant Betreutes Wohnen
2 Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25

Für die Bewohner des Aufnahmehauses bleibt es nach wie vor schwierig bezahlbaren pri-
vaten Wohnraum zu finden. Drei der 5 Bewohner zogen in angemieteten Wohnraum der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V.. Hier fungiert der Verein als Vermieterin. 

Begleitende Maßnahmen wie Ambulant Betreutes Wohnen und Intensiv Ambulant Betreu-
tes Wohnen U25 sind nicht an den Mietvertrag gekoppelt.

Auch im Jahr 2020 gingen mehr Anfragen für das Aufnahmehaus in der Fachberatungsstel-
le ein, als Plätze vorhanden waren. 6 Personen standen insgesamt 2020 auf der Warteliste. 
Zwei davon bekamen im Laufe des Jahres einen Platz im Aufnahmehaus.
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8. Aufnahmehaus für Frauen
Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist Träger des Aufnahmehauses für Frauen (Unter-
stützung und Wiedereingliederung für alleinstehende Frauen in prekären Wohnsituatio-
nen) in Biberach. Es ist ein ambulantes, qualifiziertes, kurzfristig belegbares Angebot für 
die Dauer der Klärung der Bedarfslage. Das Aufnahmehaus bietet eine vorübergehende 
Unterbringungsmöglichkeit für, in der Regel, 3 Monate. 
Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist für die Abklärung des Hilfebedarfs zuständig 
und vermittelt in geeignete Hilfeangebote.
Grundlage der Arbeit sind die § 67 ff im Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII).
Die Mitarbeiterinnen arbeiten parteilich für die Frauen.
Das Beratungsbüro und das Aufnahmehaus für Frauen kann ausschließlich von Frauen 
genutzt werden, ist räumlich von den sonstigen Einrichtungen getrennt und bietet damit 
einen gewissen Schutz.

Aufnahmekriterien sind Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Freiwilligkeit, Akzeptanz der 
Hausordnung und Bereitschaft zur Mitarbeit. Ziel des Aufenthaltes ist die Klärung der Be-
darfslage der Bewohnerinnen, sowie die Vermittlung in Individualwohnraum und/oder wei-
terführende Hilfen.

Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Die wesentlichen Aufgaben sind:
Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation, Antragstellung der Maßnah-• 
me, Erstellung eines Hilfeplans (Abklärung des Hilfebedarfs)
Sicherung der Existenz durch Antragstellung von SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen• 
Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen aller • 
Art, Beratung und Vermittlung bei Konflikten, Kontakte zu Angehörigen, Beratung bei 
altersspezifischen Problemen, Betreuung in Grenzsituationen des Lebens, Krisenin-
tervention
Sonstige persönliche Hilfen: Schaffung von Möglichkeiten der Selbstversorgung, bei • 
Bedarf Anleitung und Unterstützung
Regelung des Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft, Motivation und Kontrolle • 
mit dem Ziel akzeptierten Wohn- und Sozialverhaltens
Im Bereich Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme, Zu-• 
sammenarbeit mit Arbeitgebern und FallmanagerInnen, Hilfe bei der Erhaltung des 
Arbeitsplatzes
Hilfe bei der Suche und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsfüh-• 
rung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums, Hilfe beim Kontakt mit 
Wohnbehörden, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb des Wohnange-
bots, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen
Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Motivation • 
zu und ggf. Vermittlung medizinischer Versorgung, Hilfe bei Kontakten mit Ärzten, 
Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen usw.
Schaffung einer Tagesstruktur• 

In einer dafür angemieteten 3-Zimmer-Wohnung in bahnhofsnähe wurde die Maßnahme 
Aufnahmehaus für Frauen durchgeführt:
Die Küche ist komplett ausgestattet und die drei Einzelzimmer möbliert. Zur alleinigen 
Nutzung wurde je ein Einzelzimmer überlassen. Im Nutzungsentgelt ist die Versorgung mit 
Warmwasser, Strom, Müllgebühren, Kabelgebühr und Heizung eingeschlossen.

Zur gemeinschaftlichen Nutzung wurden überlassen:
Küche mit Mobiliar• 
Dusche/WC• 
Waschmaschine, Trockner im Keller• 
Flur mit Garderobe• 

Die Hausordnung musste von den Bewohnerinnen akzeptiert und unterschrieben werden. 
Wöchentlich fanden Hausbesuche durch die Sozialarbeiterin und der Hauswirtschafterin 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. statt. 

biberach e.V
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Für den Einzug in das Aufnahmehaus für Frauen ist eine Zusage der zuständigen Ansprech-
partnerin beim Landratsamt Biberach notwendig. Hierzu wurde vor dem Einzug über die 
Fachkraft der wohnungslosenhilfe biberach e.V. die Aufnahme telefonisch abgeklärt. Dabei 
wurden die aktuelle Situation und deren Bedarf beschrieben, sowie Handlungsbedarfe the-
matisiert. 
Nach positiver Rückmeldung wurde im nächsten Schritt die Nutzungsvereinbarung be-
sprochen und das Einzugsdatum mit der Klientin festgelegt. Parallel hierzu wurde über die 
Fachkraft der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ein bedarfsbegründender Bericht erstellt, 
indem der erste Hilfebedarf erfasst wurde. Anschließend erfolgte eine schriftliche Zusage.

Somit konnten 7 Bewohnerinnen dieses Angebot 2020 wahrnehmen. 

Erhebung Aufnahmehaus für Frauen 2020
2 Bewohnerinnen wohnen weiterhin im Aufnahmehaus
2 Abbrüche wegen Regelverstößen
1 Bewohnerin bricht die Maßnahme selbst ab
1 Bewohnerin bezieht eigene Wohnung in anderem Landkreis
1 Bewohnerin wurden in Wohnraum mit „Ambulant Betreutem Wohnen“ ver-

mittelt

Aufenthaltsdauer Aufnahmehaus für Frauen 2020
1 Personen < 3 Monate
5 Personen 3 - 9 Monate
2 Person  verbleiben in der Maßnahme

Wöchentliche Hausbesuche mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen (Desinfekti-
on, Handschuhe, Masken,….) blieben wichtig, um den Kontakt zu den Frauen zu halten 

und die Entwicklungsschritte zu gewährleisten.

Besonderes Augenmerk bzw. erhöhte Vorsicht wurde bei Erkältungssymptome der Klien-
tinnen an den Tag gelegt:
Bei akuten Erkältungssymptomen wurde ein Arzttermin vereinbart, wenn gewünscht die 
Frauen begleitet und ein Corona-Test veranlasst. Für die Mitbewohnerinnen bedeutete dies 
die Reduzierung der Kontakte in der Wohngemeinschaft untereinander. Der negative Test 
war für die Frauen und die Mitarbeiterinnen dann die „Entwarnung“.

Es wurden Bürozeiten von Montag- bis Donnerstagvormittag angeboten. Regelmäßige Ge-
spräche mit den Frauen waren dabei sehr wichtig. Es ging hierbei nicht nur um die per-
sönlichen Angelegenheiten, sondern vermehrt auch um das Thema „Corona“ und damit 
verbunden persönliche Sorgen und Ängste, aber auch um die Verordnungen, Regeln und 
Verhaltensweisen, die das Pandemiegeschehen forderte.

Dies wurde von allen Frauen intensiv genutzt, da sie ihre bereits geringen Kontrakte und 
Kontaktmöglichkeiten weiter reduzieren mussten.

8.1 Aus der Praxis

Im Rahmen der Maßnahme „Aufnahmehaus für Frauen“ lagen die Beratungsschwerpunkte 
und begleitenden Hilfen in folgenden Bereichen: 

Finanzen:
Bei 4 Bewohnerinnen wurde die Geldverwaltung organisiert• 
Bei 5 Bewohnerinnen wurden existenzsichernde Anträge gestellt• 
Alle 7 Bewohnerinnen wurden bei anfallenden Behördengängen unterstützt• 
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Gesundheit:
Bei 3 Bewohnerin fand die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Begleitung • 
zum Suchtzentrum Biberach statt
Bei 4 Bewohnerinnen fand die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Begleitung • 
zu Fachärzten (Psychologe, Gynäkologe) und Hausärzten statt
1 Vermittlung in stationäre Behandlung• 

Tagesstruktur/Arbeit:
2 Bewohnerinnen wurde in Ausbildung vermittelt und in der Ausbildung unterstützt• 
Mit 4 Bewohnerinnen wurden Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und ver-• 
schickt
Mit 2 Bewohnerinnen gab es Vorstellungsgespräche bei potentiellen Arbeitgebern• 
1 Bewohnerin konnte eine Probearbeit wahrnehmen• 
1 Bewohnerin wurde in Arbeit vermittelt• 

Wohnen:
5 Bewohnerinnen wurden intensiv bei Wohnungsbewerbungen unterstützt• 
Bei 1 Bewohnerin fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohn-raum statt• 
Bei 2 Bewohnerinnen fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum • 
statt (Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ und Maßnahme „Intensiv Ambulant 
Betreutes Wohnen U25“)

Sonstiges:
Bei 3 Bewohnerinnen wurde ein Haushaltstraining durchgeführt• 
Bei 2 Bewohnerinnen fand ein Wechsel der gesetzlichen Betreuung statt, der Kontakt • 
zur gesetzlichen Betreuerin lief über die wohnungslosenhilfe biberach e.V.

9. Ambulant Betreutes Wohnen für Frauen 
Die Idee, dass nach einer gewissen Stabilisierung der Frauen im Aufnahmehaus ein schnel-
ler Übergang in privaten Wohnraum möglich wird, konnte durch die 3-WG im selben Haus 
umgesetzt werden:
2020 konnte eine Frau aus dem Aufnahmehaus in die WG wechseln.
Eine weitere Frau, die in der Obdachlosenunterkunft in Biberach lebte, konnte ebenfalls in 
die Wohngemeinschaft im Haus einziehen.
Diese steht ausschließlich Frauen zur Verfügung. Mit dem Angebot des Ambulant Betreuten 
Wohnens möchte die wohnungslosenhilfe biberach e.V. dazu beitragen, unabhängig von 
stationärer Hilfe eine Stabilisierung im Leben, Wohnen und im Kontakt mit anderen Men-
schen erreichen.

Die Grundlagen und Ziele der Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ werden im Kapitel 
10 ausführlich beschrieben.
Allerdings ist es aus unserer Sicht notwendig auch hier konzeptionell an einer frauenspezi-
fischen Form des ABWs weiterzuarbeiten.

Das für 2020 geplante „Frauen-Café“ konnte cornabedingt nicht angeboten werden.
In der Maßnahme Ambulant Betreutes Wohnen für Frauen wurden im Jahr 2020 insgesamt 
7 Frauen begleitet. 

9.1 Aus der Praxis

Bei 2 Frauen konnte der bestehende Wohnraum gesichert werden.• 
Bei 1 Frau wurde der Übergang „Betreutes Wohnen in Familien“ (bela e.V.) beglei-• 
tet.
Bei 5 Frauen wurde der Übergang in die Maßnahme ABW begleitet.• 
In diesen Fällen wurden die benötigten Anträge zur Existenzsicherung, zur Finanzie-• 
rung Wohnungseinrichtung und zum Umzug gestellt.
Bei allen Frauen fand eine Unterstützung im Rahmen der Alltags-Begleitung statt, • 
wie z.B.: Anmeldung, Wohnung einrichten, Müll, Mülltrennung, GEZ, Adressänderung 
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(Info an Behörden/Polizei), Haushaltsführung (teilweise galt Entrümpelung als Vor-
sorge gegen Vermüllung).
Alle Frauen wurden bei Behördengängen und zu anderen Fachdiensten (Schuldnerbe-• 
ratung, Suchtberatung, Vorgespräche zu weiterführenden Hilfen, etc.) begleitet.
Bei 5 Frauen war das Thema „Schulden“ Beratungsinhalt.• 
4 Frauen wiesen eine Suchtproblematik auf.• 
Ebenfalls wurden alle Frauen bei der Terminvereinbarung sowie bei Arztbesuchen • 
unterstützt.
Die Unterstützung der Bewohnerinnen in der Tagesstrukturierung war Corona-bedingt • 
stark eingeschränkt. Dennoch wurde der Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit 
dem Fallmanagement gesucht. Es konnten tagesstrukturierende Maßnahmen bzw. 
Arbeit vermittelt werden.
Bei Allen wurden regelmäßig Hausbesuche durchgeführt. • 
Bei 2 Frauen erfolgte die Geldverwaltung über die Fachberatungsstelle.• 
Bei 2 Frauen spielte weiterhin die Wohnungssuche eine große Rolle. • 
3 Frauen wohnten in WGs, 2 davon suchten nach einer bezahlbaren „Einzelwoh-• 
nung“.
1 Frau bezog Grundsicherung.• 
1 Frau hat eine gesetzliche Betreuung, mit der jeweils ein enger Austausch statt-• 
fand.

Durch diese Maßnahmen konnte eine ambulante Wohnform weiterhin erhalten bleiben. 

Während des gesamten Prozesses wurde der Hilfebedarf erfasst und gemeinsam mit den 
zu Betreuenden der Umfang der weiterführenden Hilfen erarbeitet. Betreuungsverträge 
wurden erstellt. 

10. Ambulant Betreutes Wohnen
Viele ältere Klienten und Klienten mit Vorerkrankungen sind durch das Corona-Virus 
besonders gefährdet. Um zu gewährleisten, dass möglichst wenige Kontakte notwen-

dig sind, wurde Unterstützung vor allem im Bereich Einkaufen angeboten. Dies wurde von 
einem Großteil unserer Klienten gut angenommen.
Aufgrund der hohen Infektionsgefahr wurden zu Beginn der Pandemie größtenteils die Haus-
besuche abgesagt. Schnell wurde aber deutlich, dass das regelmäßige Aufsuchen unserer 
Klienten in ihrer vertrauten Umgebung besonders wichtig ist. Zumal die Mitarbeitenden 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. während der Kontaktbeschränkungen die einzigen 
Ansprechpartner waren. Es wurden entsprechende Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln 
sowohl für die Mitarbeitenden, als auch für unsere Klienten getroffen und die Hausbesuche 
wieder aufgenommen. Alle Klienten wurden zunächst mit Mund-Nasen-Schutz-Masken und 
im weiteren Pandemieverlauf mit medizinischen Masken sowie Desinfektionsmittel ausge-
stattet. 
Bereits zu Beginn der Pandemie wurden alle relevanten Informationen über das Corona-
Virus (Ansteckung, Gefahr, Verhaltensregeln, etc.), wenn nötig in einfacher Sprache, an 
alle Bewohner weitergegeben. Über aktuelle Veränderungen, Verordnungen, Einschrän-
kungen und Regeln sowie die Handhabung von Masken, Desinfektionsmittel, etc. wurde 
ständig informiert. 
Es wurde deutlich, dass gerade unsere älteren Klienten immer mehr Schwierigkeiten ha-
ben, ihren Haushalt selbst in Ordnung zu halten. Wir konnten, wenn ein Pflegegrad besteht, 
Unterstützungsleistungen anbieten. In Fällen, in denen noch kein Pflegegrad bestand, wur-
de dieser beantragt. Aufgrund von Corona konnte allerdings kein Vor-Ort-Termin des MDK 
stattfinden. Unsere Klienten wurden daher telefonisch begutachtet. Dies führte teilweise 
dazu, dass Anträge abgelehnt wurden. Es wurden Widersprüche eingelegt. Über einige An-
träge bzw. Widersprüche wurde noch nicht entschieden. 
Die Nachfrage der Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ hat sich in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht.
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Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) zielt insbesondere darauf ab, die Wohnungslosigkeit 
auf Dauer zu vermeiden.
Ziel ist die Eingliederung in die Gemeinschaft, sowie ein eigenständiges, von Hilfe unab-
hängiges Leben.
Der Unterstützungsbedarf ist individuell verschieden und wird mit den Betroffenen ge-
meinsam festgelegt und vereinbart.
Nach Abschluss eines Mietvertrages beginnt die Betreuung gemäß §§67 ff. SGB XII. 
Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:14.
Im Betreuten Wohnen werden folgende Hilfen angeboten:

Hilfen beim Einrichten und Einleben in eigenem Wohnraum• 
Unterstützung bei der Führung eines selbständigen Haushalts• 
Hilfe und Unterstützung im Bereich Finanzen (Geldverwaltung, Schuldenregulie-• 
rung)
Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten (Sicherung des Lebensunter-• 
halts)
Hilfe bei der Tagesstrukturierung• 
Entwicklung der Sozialkompetenzen • 
Hilfe bei der Freizeitgestaltung• 
Hilfe bei der Integration ins Gemeinwesen• 
Problembewältigung (Gespräche bei persönlichen Problemen und Konflikten, Ver-• 
mittlung von anderen Hilfsangeboten…)
Gesundheit (Gesundheitsvorsorge, Arztbesuche…)• 

Um den begonnenen Prozess der Resozialisierung im Aufnahmehaus erfolgreich weiter-
zuführen, ist bei vielen KlientInnen eine fortführende Unterstützung in privat angemiete-
tem Wohnraum notwendig. Die Betreuung und Begleitung muss für einen längeren Zeit-
raum möglich sein. Es wird auch im ambulanten Bereich ein „Personalmix“ aus Betreuung, 
Versorgung, Beratung und Erreichbarkeit in Notsituationen zur Verfügung gestellt werden 
müssen.

In der Maßnahme Ambulant Betreutes Wohnen wurden im Jahr 2020 insgesamt 23 Männer 
begleitet.
Wie bereits im Vorjahr wurden in Absprache mit dem zuständigen Landratsamt Biberach, 
ein Fall im Ambulant Betreuten Wohnen mit einem geringeren Betreuungsaufwand (50%) 
begleitet. 
Ein Fall wurde über die Eingliederungshilfe durch die wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
betreut.
5 Maßnahmen wurden planmäßig erfolgreich beendet. 

10.1 Aus der Praxis

Bei 5 Personen wurde der Übergang in die Maßnahme ABW begleitet.• 
In allen 5 Fällen wurden die benötigten Anträge zur Existenzsicherung, zur Finanzie-• 
rung der Wohnungseinrichtung und zum Umzug gestellt.
Bei allen Personen fand eine Unterstützung im Rahmen der Alltags-Begleitung statt, • 
wie z.B.: Anmeldung, Wohnung einrichten, Müll, Mülltrennung, GEZ, Adressänderung 
(Info an Behörden/Polizei), Haushaltsführung (teilweise galt Entrümpelung als Vor-
sorge gegen Vermüllung).
Alle Personen wurden bei Behördengängen und zu anderen Fachdiensten (Schuldner-• 
beratung, Bewährungshilfe, Vorgespräche zu weiterführenden Hilfen, etc.) begleitet.
Ebenfalls wurden alle Personen bei Bedarf bei Arztbesuchen begleitet.• 
In 6 Fällen erfolgte dies in enger Zusammenarbeit mit dem Fallmanagement. • 
Es konnten tagesstrukturierende Maßnahmen bzw. Arbeit vermittelt werden. • 
4 Personen konnten mit Unterstützung ihre Arbeitsplätze behalten. • 
Bei allen wurden regelmäßig Hausbesuche durchgeführt. Davon wurden 10 Personen, • 
aufgrund ihres gesundheitlichen Allgemeinzustandes und aufgrund von Vermüllungs-
tendenzen sehr engmaschig aufgesucht. 
Bei 18 Personen erfolgte die Geldverwaltung über die Fachberatungsstelle.• 
Bei 16 Personen spielte weiterhin die Wohnungssuche eine große Rolle. • 

biberach e.V
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7 Personen wohnten in WGs und suchten nach einer bezahlbaren „Einzelwohnung“.• 
4 Personen beziehen Erwerbseinkommen, 1 Person bezieht ALG I, 10 Personen be-• 
ziehen eine Rente mit aufstockenden SGB XII Leistungen, 10 Personen beziehen ALG 
II bzw. aufstockend ALG-II-Leistungen.
Haushaltshilfen wurden für 7 Personen organisiert und begleitet.• 
6 Personen wurden regelmäßig bei ihren Einkäufen begleitet bzw. wurde für sie ein-• 
gekauft.
4 Menschen haben eine gesetzliche Betreuung, mit der jeweils ein enger Austausch • 
stattfand.
Bei 20 Klienten war das Thema „Schulden“ Beratungsinhalt (Bei 2 Klienten wurde das • 
Privatinsolvenzverfahren begleitet).
16 Bewohner wiesen eine Suchtproblematik auf.• 
9 Personen konnten in privaten Wohnraum vermittelt werden.• 

Durch diese Maßnahmen konnte eine ambulante Wohnform weiterhin erhalten bleiben. 

Während des gesamten Prozesses wurde der Hilfebedarf erfasst und gemeinsam mit den 
zu Betreuenden der Umfang der weiterführenden Hilfen erarbeitet. Betreuungsverträge 
wurden erstellt. 

Trotz guter Vermittlungserfolge bleibt die Wohnraumsituation in Biberach mehr als ange-
spannt. Gerade für unsere Klientel bleibt meist der Zugang zu privatrechtlich abgesicher-
tem Wohnraum verschlossen oder zumindest sehr schwierig. Aus diesem Grund mietet die 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. Wohnraum an, den sie an diesen Personenkreis weiter-
vermietet. 2020 fungierten die wohnungslosenhilfe biberach e.V. bei 11 Personen direkt als 
Vermieter. 

11. TABULA
Teilhabe - Arbeit - Beruf - Unterstützung - Leben lernen – Ausbildung
Das Projekt TABULA zielt darauf ab, jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren in-
dividuelle Unterstützung, Vorbereitung, Vermittlung und Überleitung in bestehende Re-
gelangebote zu ermöglichen.

Die Projekterweiterung im Rahmen des §16h SGB II wurde vom Jobcenter Biberach auch 
im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 weiter finanziert. 

Der Projektstart 2020 verlief wie erwartet. Es konnten neue Teilnehmende aufgenommen 
werden, Gespräche und Hausbesuche konnten in gewohntem Umfang stattfinden. Auch der 
persönliche Kontakt zu den Ämtern und anderen Beratungsstellen konnte aufrechterhalten 
werden. 

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 gab es allerdings weitreichen-
de Veränderungen. Die neuen Vorschriften und Regeln erforderten intensive Aufklä-

rungsarbeit und einen sensiblen Umgang mit dem Thema. Viele Handlungsabläufe mussten 
umgestellt und stetig den aktuellen Hygienevorschriften angepasst werden, was sich auch 
auf die Beratungssituation und den Beziehungsaufbau auswirkte. Die Projekterweiterung 
im Rahmen des §16h SGB II wurde auf Anweisungen des Jobcenters stark eingeschränkt. 
Es waren lediglich telefonische Kontakte möglich. Die Tagesstätte musste aufgrund der 
Corona-Vorschriften schließen. Den Projektteilnehmenden und dem sonstigen Klientel wur-
den Essenspakete zum Mitnehmen angeboten, um die günstige Essensversorgung zu er-
möglichen. Da das Klientel über sehr wenig Einkommen verfügt wurden selbstgenähte 
Masken ausgegeben.

Im Sommer 2020 gab es einige Lockerungen der Corona-Regeln. Die Tagesstätte konnte 
unter bestimmten Hygienebedingungen wieder öffnen. Die veränderten Regeln (Anmelden, 
bei der Anmeldung bezahlen, Abstand halten, etc.) war sowohl für die Tagesstättenbesu-
cherInnen wie auch für die Mitarbeitenden eine Herausforderung, die von den Besuche-
rInnen jedoch größtenteils gut angenommen und umgesetzt wurde. Auch der persönliche 
Kontakt zu den Ämtern war unter bestimmten Hygienevorschriften wieder möglich. Anträge 
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konnten wieder persönlich gestellt und Termine persönlich wahrgenommen werden. Maß-
nahmen begannen wieder, somit konnte wieder eine Tagesstruktur aufgebaut werden. 

Dann folgte im Herbst 2020 der zweite Lockdown. Die Vorschriften verschärften sich, die 
Projektteilnehmenden mussten erneut über neue Regeln aufgeklärt und bei deren Um-
setzung unterstützt werden. Die Tagesstätte schloss wieder, durch Essenspakete konnte 
erneut die günstige Essensversorgung aufrechterhalten werden. Für Projektteilnehmende, 
die in Quarantäne mussten, wurden Einkaufsdienste und Besorgungen von Apotheken an-
geboten. Auch der Kontakt bzw. die Terminvereinbarung beim Arzt wurde durch die Mitar-
beiterinnen des Projekts unterstützt.  Der Kontakt zu den Ämtern erfolgte nur noch schrift-
lich oder telefonisch. Die Maßnahmen des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit wurden 
wieder beendet und Sprachkurse fanden nicht mehr statt.  Selbstgenähte und gespendete 
Masken, wurden weiterhin an die KlientInnen ausgegeben. Gegen Ende des Jahres musste 
die Klientel auch über die anstehende Impfung aufgeklärt und beraten werden. Viele Klien-
tInnen zeigten dabei eine große Unsicherheit, was zu erhöhtem Beratungsbedarf führte.

11.1 Erhebung der Teilnehmenden
Insgesamt lag die Zahl der Teilnehmenden im Projekt im Jahr 2020 bei 79 jungen Men-
schen. 

14 Teilnehmende (8 männlich, 6 weiblich) hielten losen Kontakt zu den Fachkräften der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V., bei Bedarf erfolgte die Vermittlung in andere Fachdiens-
te. Die Problemlagen und Fragestellungen waren überwiegend ähnlich, jedoch nicht so 
vielschichtig wie die der intensiv betreuten Gruppe. 

65 junge Erwachsene wurden intensiv begleitet. 
Von diesen 65 wurden 41 Jugendliche über die Projekterweiterung §16h betreut. 

Folgende Daten wurden erhoben:
Es handelte sich um 34 Männer und 31 Frauen. 
42 Teilnehmende hatten einen Migrationshintergrund, 33 davon hatten nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit. 

Altersstruktur:
1 Teilnehmer war unter 18• 
25 Teilnehmende zwischen 18 und 20• 
39 Teilnehmende zwischen 21 und 25• 

Schulabschluss/Beruf:
33 keinen Schulabschluss (16 Frauen, 17 Männer / davon 31 mit Migrationshinter-• 
grund, davon 30 ohne deutsche Staatsbürgerschaft).
26 Hauptschulabschluss (9 Frau, 17 Männer / davon 12 mit Migrationshintergrund, • 
davon 4 ohne deutsche Staatsangehörigkeit).
6 höherer Bildungsabschluss (6 Frauen / davon 0 mit Migrationshintergrund)• 
3 abgeschlossene Berufsausbildung (3 Männer / davon 0 mit Migrationshinter-• 
grund).

Für insgesamt 17 Teilnehmende wurde das Projekt im Jahr 2020 beendet:
bei 1 Teilnehmenden aufgrund des Alters• 
7 Teilnehmende zogen in einen anderen Landkreis• 
2 Teilnehmende zogen in eine eigene Wohnung (kein Hilfebedarf mehr nötig)• 
bei 5 Teilnehmenden wegen fehlendem Bedarf (aus eigener Sicht)• 
2 Teilnehmende brachen den Kontakt ab• 

11.2 Ziele
Die Zielerreichung bezieht sich stets auf die intensiv betreuten Teilnehmenden (TABULA & 
§16h).

11.2.1 Ziele im Bereich Entwicklung beruflicher Perspektiven
Entwicklung und Verwirklichung tragfähiger Ausbildungs- und Berufsperspektiven, intensi-
ve berufsorientierte Förderung. Heran- bzw. Zurückführung an schulische und berufsbezo-
gene Unterstützungssysteme der Regelförderung. 

biberach e.V
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Die Corona-Pandemie führte zu erschwerten Bedingungen. Der Kontakt zu den Ämtern 
(Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt, Schuldnerberatung u.ä.) konnte zeitweise 

ausschließlich telefonisch und elektronisch erfolgen. 
Maßnahmen wurden unterbrochen, was für die Klientel zu einer geänderten Tagesstruktur 
und damit teilweise zu einem großen Rückschritt führte. Auch in Notsituationen bei z.B. 
Suchterkrankungen, war der schnelle Zugang zu den entsprechenden Stellen nicht mög-
lich. Dies führte zu einem erhöhten Zeitaufwand und einer veränderten Beratung durch die 
Mitarbeitenden. 
Die Gutachten im Kreisgesundheitsamt wurden verschoben bzw. fanden seit Beginn der 
Corona-Pandemie nicht statt. Dadurch war die Überprüfung der Erwerbsfähigkeit auf dem 
ersten Arbeitsmarkt nicht möglich und daher konnte für die betroffenen Projektteilneh-
menden keine adäquate Perspektive entwickelt werden. Auch durch das Fehlen der per-
sönlichen Termine beim Fallmanagement fiel die bereits vorhandene Tagesstruktur weg 
bzw. konnte keine Tagesstruktur entwickelt werden. Auch Praktika in Betrieben waren seit 
Beginn der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich.
Dennoch gelang es den Mitarbeiterinnen des Projekts den Zugang auch während der 
Pandemie zu den jungen Menschen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Die individuel-
le sozialpädagogische Betreuung und Begleitung führte zu positiven Ergebnissen. Durch 
die Einbeziehung von Eltern, gesetzlichen BetreuerInnen, LehrerInnen, Fachdiensten wie 
Sucht-und psychologische Beratung, Arbeitgebern und Ämtern unter den jeweils aktuellen 
Hygienevorschriften konnten die Projektteilnehmenden bei der Existenzsicherung, Wohn-
raumversorgung und gesundheitlichen Stabilisierung individuell unterstützt werden. Auch 
während der Pandemie gab es die Möglichkeit zur Ableistung von Sozialstunden, was von 
den jungen Erwachsenen in Anspruch genommen wurde. Bei Bewerbungen, der Vermitt-
lung in Praktika, Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wurden die 
Teilnehmenden unterstützt und begleitet. 

Alle Jugendliche, die über den §16h SGB II betreut wurden, haben ihre persönliche Situa-
tion geklärt und/oder eine (neue) berufliche Perspektive entwickelt.

§16h Überblick über die 
Problemlage

Materielle Exis-
tenz gesichert

Entwicklung einer 
Zukunftsperspektive

alle 41 über §16h 
betreuten TN 41 35 33

in Prozent 100% 85% 80%
Soll 15% 15% 20%

11.2.2 Ziele im Bereich Vermittlung Arbeitsleben
15% haben ein betriebliches Praktikum absolviert und/oder an einem Beschäfti-• 
gungsangebot des BQVB zur Tagesstrukturierung teilgenommen
15% wurden in eine weiterführende schulische Maßnahme oder eine Maßnahme des • 
Jobcenters oder der Agentur für Arbeit vermittelt
20% haben eine Ausbildung begonnen und/oder wurden in einen Job vermittelt• 
Praktikum und/oder Beschäftigungsangebot des BQVB Weiterführende schuli-• 
sche Maßnahme od. Maßnahme Jobcenter/ Agentur für Arbeit Ausbildung/ Arbeit

Praktikum und/
oder Beschäfti-
gungs-angebot 

des BQVB

Weiterführende schu-
lische Maßnahme od. 

Maßnahme Jobcenter/ 
Agentur für Arbeit

Ausbildung/ Ar-
beit

alle 65 intensiv 
betreuten TN 3 11 16

in Prozent 4,6% 16,9% 24,6%
Soll 15% 15% 20%



30

Die Corona-Pandemie führte zu Lockdowns, speziellen Hygienevorschriften und strengen 
Regeln, teilweise sogar zu Betriebsschließungen. Deshalb nahmen viele Arbeitgeber keine 
PraktikantInnen an. Die Teilnehmenden wurden dennoch bei der Suche nach Praktika und 
Bewerbungen unterstützt. Als Folge konnten die geplanten 15% bei der Vermittlung in 
Praktika und/oder das Beschäftigungsangebot des BQVB nicht erreicht werden.

11.2.3 Ziele im Bereich der Gleichstellung 
Offener Zugang gleichermaßen für junge Frauen und Männer. Erweiterung des Berufswahl-
spektrums. Abbau von Stereotypisierung (Geschlechterrollen). Raum für geschlechtsspezi-
fische und personenzentrierte Themen. 

Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf jeden Bereich. Geschlechterspezifische 
Gruppenangebote konnten aus Hygienegründen nicht stattfinden. Die coronabeding-

te Schließung von Kindergärten führte zu einer erhöhten psychischen Belastung für die 
jungen Mütter. Der Kontakt zu Jugendamt und Schwangerschaftsberatung fand zeitweise 
ausschließlich telefonisch und elektronisch über die Mitarbeitenden der wohnungslosenhile 
biberach e.V. statt. Auch dies führte erneut zu einem erhöhten Zeitaufwand und einer ver-
änderten Betreuung durch das sozialpädagogische Fachpersonal.
Neben den pandemiebedingten geschlechtsspezifischen Themen gab es innerhalb der Bera-
tung weiterhin frauenspezifische Inhalte, wie gynäkologische Voruntersuchungen, Schwan-
gerschaft und Verhütung (23 Frauen). Die hohe Anzahl der jungen, nicht deutschen EU-
Bürgerinnen war weiterhin auffallend. Dies führte u.a. zu einem vermehrten Kontakt zum 
Jugendamt und der Schwangerschaftsberatung. 
Bei der Suche nach einem Praktikumsplatz bzw. einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle wur-
den die TeilnehmerInnen auch während der Corona-Pandemie unterstützt. Dabei wurde 
darauf geachtet geschlechtstypische Berufsbilder nicht in den Vordergrund zu stellen und 
das Berufswahlspektrum zu erweitern. Teilweise hatten die jungen Erwachsenen die Mög-
lichkeit in Praktika neue Erfahrungen zu sammeln und damit ihr Selbstbewusstsein und ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken.
Der Bedarf für das seit Juni 2019 in der Trägerschaft der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
bestehende und vom Landkreis finanzierte Frauenangebot, das Aufnahmehaus für Frauen, 
bestand auch weiterhin im Jahr 2020. Vier junge Frauen nahmen dieses Angebot 2020 in 
Anspruch.

11.2.4 Ziele im Bereich Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
Offener Zugang für Frauen und Männer, AusländerInnen, MigrantInnen und Menschen mit 
Behinderungen. Abbau Sprachdefizite. Entwicklung einer realistischen Zukunftsperspekti-
ve. Verbesserte Integrationschancen. Vermittlung in berufliche Regelangebote, Reha, Be-
treutes Wohnen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung. 

Die Tagesstätte der wohnungslosenhilfe biberach e.V. musste aufgrund der Corona-
Pandemie zeitweise geschlossen bleiben. Daher konnten die Projektteilnehmenden kein 

günstiges Frühstück und Mittagessen in Anspruch nehmen. Durch gespendete und selbst 
hergerichtete Lunchpakete wurde versucht eine günstige Versorgung mit Lebensmitteln 
aufrecht zu erhalten. Auch durch Einkaufsdienste bei Krankheit oder Quarantäne konnte 
die Versorgung sichergestellt werden. Bei der Vereinbarung von Arztterminen, auch um 
einen Corona-Test zu erhalten, wurden die Teilnehmenden durch die sozialpädagogischen 
Fachkräfte unterstützt und begleitet. Das Bereitstellen von selbstgenähten und gespende-
ten Masken ermöglichte auch den Projektteilnehmenden den Zugang zu Läden des täg-
lichen Bedarfs und dem ÖPNV. Zudem wurde Hygienematerial ausgegeben. Infomaterial 
wurde von den Mitarbeitenden bereitgestellt, um die Jugendlichen auch in unterschiedli-
chen Sprachen über die Corona-Pandemie und die stetig neuen Vorschriften aufzuklären. 
Da viele TeilnehmerInnen sich der deutschen Sprache nicht sicher sind, wurden bei Bedarf 
auch Dolmetschende hinzugezogen.
Durch die Zugangseinschränkungen der Ämter konnten viele Teilnehmenden nicht auf in-
ternetfähige Computer zugreifen, was unter anderem für das Stellen von Anträgen oder 
Erstellen von Bewerbungsunterlagen erforderlich ist. Durch das Bereitstellen eines PC-
Arbeitsplatzes bei der wohnungslosenhilfe biberach e.V. unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften konnte diese Not ausgeglichen werden.

biberach e.V
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11.2.5 Ziele im Bereich ökologische Nachhaltigkeit 
Wohnraumversorgung. Energiesparen, Recycling, Emissionsreduktion und ein schonender 
Umgang mit Ressourcen. Wissen über Umweltprobleme und deren Ursachen, Folgen und 
Zusammenhänge. Umwelt- und sozialverträgliches Verhalten im privaten und öffentlichen 
Leben. Ressourcenschonender Umgang mit Ausstattung und Betriebsmitteln des Trägers.

Die bislang sehr intensiv stattfindenden Haushaltstrainings im IABW und Aufnahme-
haus konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht im selben Umfang aufrechterhalten 

werden. Doch auch unter den erschwerten Bedingungen gelang es den Teilnehmenden und 
den Mitarbeiterinnen mit einem erhöhten Zeitaufwand den vorherigen Stand wieder zu er-
reichen. Auf Hygiene musste großen Wert gelegt werden und auch das Tragen von Masken 
während der Hausbesuche war eine Umstellung. Die Bewohner des IABW und Aufnahme-
hauses wurden stetig über die aktuellen gesetzlichen Regelungen informiert und aufge-
klärt. Bei Kontakten zu Ärzten und beispielsweise bei der Terminvereinbarung wurden sie 
intensiv unterstützt und begleitet. Zeigten Klienten oder Klientinnen Erkältungsanzeichen 
konnte mit einem Fieberthermometer die Temperatur gemessen werden, um bei Bedarf 
schnell und präventiv handeln zu können.
Auch während der erschwerten Bedingungen der Pandemie wurde auf Themen des nach-
haltigen Handelns eingegangen. Mülltrennung und Energie sparen wurden erklärt und ge-
übt. Die Teilnehmenden (TN) wurden dabei unterstützt, selbstverantwortlich zu Handeln 
und den Haushalt selbstständig zu führen. 

11.3 Aus der Praxis
Bei 26 TN wurde die Geldverwaltung organisiert• 
13 TN wurden in Obdachlosenunterkünfte eingewiesen • 
19 TN wurden in privaten Wohnraum vermittelt• 
8 TN wurden ins Aufnahmehaus vermittelt (4 männlich/4 weiblich)• 
Bei 3 TN wurde der bestehende Wohnraum erhalten (durch Absprache mit dem Ver-• 
mieter und Schuldenregulierung)
Bei 4 TN wurde die Stromschuldenübernahme beantragt• 
33 TN wurden bei der Wohnungssuche unterstützt• 
Bei 13 TN wurden regelmäßige Hausbesuche mit Haushaltstraining durchgeführt• 
Bei 1 TN fand ein täglicher „Weckdienst“ statt• 
Bei 15 TN fanden Gespräche mit den Eltern statt• 
7 TN wurden regelmäßig zu Arztterminen begleitet• 
Bei 56 TN wurde Kontakt zu Behörden hergestellt• 
30 TN wurden bei Behördengängen begleitet• 
Bei 55 TN wurden existenzsichernde Anträge gestellt• 
1 TN wurde in die Tagesklinik vermittelt• 
5 TN wurde in einen stationären Aufenthalt vermittelt und begleitet• 
14 TN wurden in psychologische Beratung vermittelt und begleitet• 
12 TN wurden an die Schuldnerberatung vermittelt• 
9 TN wurden an das Suchtzentrum Biberach angebunden • 
Bei 6 TN war der gesamte Themenkreis „Verhütung“ von großer Bedeutung• 
4 TN wurden in die Schwangerschaftsberatung vermittelt• 
Bei 8 TN fand gemeinsamer Kontakt mit dem Jugendamt statt• 
Bei 4 TN fand Kontakt zur Schule und Arbeitgeber statt• 
Bei 5 TN war das Thema „Kinderbetreuung“ von großer Bedeutung• 
Für 1 TN wurde ein Tafelladenausweis erstellt• 
Bei 2 TN erfolgte die Beantragung von Beratungsscheinen beim Amtsgericht bzw. die • 
Begleitung zu Anwaltsterminen
Bei 5 TN: Klärung der Unterhaltsansprüche • 
37 TN wurden bei der Arbeitssuche unterstützt• 
Mit 26 TN wurden Bewerbungsunterlagen erstellt• 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund sehr hoch. Meist sind es Jugendliche aus europäischen Ländern (Rumänien, Bulgari-
en, Serbien). Dies führte zu erhöhten Anforderungen an die Beratung durch die Sozialarbei-
terinnen. Die Herausforderung bestand in den oftmals vorhandenen Sprachschwierigkeiten 
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des Klientels ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Bei Bedarf konnte ein/e DolmetscherIn 
aus dem Biberacher Dolmetscherpool hinzugezogen werden.

Die individuell erarbeiteten Hilfepläne wurden während der Projektlaufzeit immer wieder 
an die Bedarfe und Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Der Austausch im betreu-
enden Team war durch wöchentliche Treffen gesichert.
Durch die nachgehende Betreuung der jungen Menschen konnte der Vermittlungserfolg 
stabilisiert werden. Die jungen Erwachsenen wurden bei Bedarf in das „Intensiv Ambu-
lant Betreute Wohnen U 25“ aufgenommen. Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist in 
stetigem Austausch mit anderen Institutionen. Sie verfügt über jahrelange Erfahrung und 
Netzwerkkompetenz.

11.4 Sicherung der Projektergebnisse
Es wurden individuelle Hilfepläne erarbeitet, welche während der Projektlaufzeit stetig an 
die Bedürfnisse und Bedarfe der TeilnehmerInnen angepasst wurden. Durch wöchentli-
che Treffen war der Austausch des pädagogischen Fachpersonals gesichert. Statusberichte 
wurden regelmäßig erstellt. Dadurch wurde der Projektverlauf und die erzielten Ergebnisse 
dokumentiert. Informationen über das Projekt erfolgten auf der Homepage der wohnungs-
losenhilfe biberach e.V., durch Flyer und die Präsentation im AK ESF. Für die Projekterwei-
terung §16h SGB II wurde ein neuer Flyer entwickelt. Pandemiebedingt konnte das Projekt 
im Jahr 2020 nicht in anderen Arbeitskreisen oder Netzwerken vorgestellt werden. Dies ist 
jedoch für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Familie, LehrerInnen, MultiplikatorInnen in den 
Systemen Schule, Berufsberatung, Ausbildung sowie die FallmanagerInnen wurden regel-
mäßig über das Projekt unterrichtet. 

12. Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25
Die Maßnahme „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“ (IABW U25) stellt eine Hil-
femaßnahme für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren dar, die wohnungslos 
oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das IABW U25 ist ein am Bedarf des Betreu-
ten orientiertes und verbindlich vereinbartes Betreuungsangebot im Rahmen der ambu-
lanten Hilfe nach § 67 SGB XII. 
Gesamtziel ist die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und die Befähigung zu 
einem Leben ohne fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen bzw. die 
Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortsetzung der Hilfe in 
einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist.

Hierbei handelt es sich um junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die 
wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und für die vorrangige Hilfen 
nach § 41 SGB VIII nicht mehr greifen.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen, deren Lebensverhältnisse von fehlender, 
ungesicherter oder unzureichender Wohnung, Gewalt, ungesicherter wirtschaftlicher Le-
bensgrundlage, Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder vergleichbaren Ver-
hältnissen geprägt sind. Aufgrund massiver Konflikte oder aus sonstigen schwerwiegenden 
Gründen können junge Menschen entweder nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben oder 
diese ist bereits zerbrochen. Die mit diesen besonderen Lebensverhältnissen verbundenen 
sozialen Schwierigkeiten sind vielschichtig und komplex. Sie kennzeichnen daher einen 
besonderen altersspezifischen Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff SGB XII.

Der Bewilligungszeitraum für die Maßnahme IABW U25 beträgt 12 Monate. Im Anschluss 
kann eine Übernahme in das „reguläre“ ABW U25 beantragt werden. Die Maßnahme IABW 
/ ABW U25 ist ein Baustein des durch den Europäischen Sozialfonds bezuschussten Pro-
jektes TABULA.

Die jungen Menschen fanden sowohl aus eigener Initiative, als auch über die Empfehlung 
der FallmanagerInnen des Landkreises, das Jugendamt Biberach, berufliche Schulen, die 
Arbeitsagentur und die Schuldnerberatungsstelle, durch Eltern, Freunde etc. den Weg in 
die Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V..

biberach e.V
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Im Vergleich zum Personenkreis der erwachsenen Klienten nach § 67 SGB XII ist auch 
erzieherische und lebensphasenspezifische Unterstützung erforderlich. Dies beinhaltet län-
gere Anwesenheits- und Kontaktzeiten, Abdeckung der Bereiche Schule, Ausbildung und 
Arbeitsintegration, Kontakte mit Ausbildungsbetrieben, Eltern und Schulen, intensive Be-
fassung mit den Themen Partnerschaft, Sexualität, Gewalt, Sucht und Drogen. Weiterhin 
sind ausgeprägte freizeitpädagogische Maßnahmen sowie nachhaltige Unterstützung im 
Haushalt und im Hilfebereich Wohnen notwendig.

Schnelle Zugänge zu geeigneten Hilfen sind dabei entscheidend. Diese jungen Menschen 
brauchen einen niederschwelligen, raschen Zugang zu Beratungsangeboten, um bei Bedarf 
zügig in ein geeignetes qualifiziertes Betreuungsangebot vermittelt werden zu können.

Bedingt durch die aktuelle Situation (Corona-Pandemie) konnte das Projekt phasen-
weise nicht wie geplant umgesetzt werden. 

Aufgrund der Hygienevorschriften und den damit verbundenen Einschränkungen konn-
te die aufsuchende Arbeit nicht in gewohntem Umfang stattfinden. Beratungsgespräche 
konnten phasenweise ausschließlich in den Büroräumen der wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. oder telefonisch durchgeführt werden. Durch die geltenden Abstandsregeln und zur 
Vermeidung von Gruppenbildungen konnten Beratungen überwiegend nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung stattfinden. Dies stellte die Klientel vor eine Herausforderung, was 
unter anderem eine ausführliche Aufklärungsarbeit seitens der Mitarbeitenden erforderte. 
In den Wohngemeinschaften waren wöchentlich Hausbesuche vorgesehen und es wurde 
Unterstützung im Haushalt angeboten. Pandemiebedingt fanden diese Hausbesuche nicht 
im geplanten Umfang, dafür unter den aktuellen Hygienevorschriften statt. Die anfangs 
geplanten freizeitpädagogischen Maßnahmen (z.B. ein Selbstverteidigungskurs für junge 
Frauen oder das Männerangebot) konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfin-
den. Die Jugendlichen erwarben trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Pande-
mie Soft Skills wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Kommunikationsfähigkeit. Sie eigneten 
sich Problemlösungsstrategien und lebenspraktische Fähigkeiten an, Sprachdefizite wurden 
abgebaut. Informationen zum Berufswahlspektrum durch Beratung und Informationsmate-
rial ermöglichten eine klischeefreie Berufsorientierung. Aufgrund der vielschichtigen Prob-
lemlagen und der Pandemie gestalteten sich jedoch die Vermittlungen der Teilnehmenden 
in ein Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis schwierig.

12.1 Ziele
Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und Befähigung zu einem Leben ohne • 
fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen
Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortsetzung der Hilfe • 
in einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist
Ggf. Vorbereitung auf und Überleitung in eine Suchttherapie bzw. in spezialisierte Hil-• 
feangebote für psychisch beeinträchtigte/behinderte bzw. somatisch beeinträchtigte 
junge Menschen

Der Erstkontakt zur Beratung und Zugang zur Maßnahme erfolgte immer über das Projekt 
TABULA. Die Beratungsschwerpunkte sind bereits im Kapitel 9 beschrieben.
Innerhalb der Maßnahmen (IABW U25) wurden Gesamtziele formuliert. Dies stellte einen 
qualitätssichernden Schritt zu Beginn des Intensiv Ambulant Betreuten Wohnens U25 dar. 
Dazu kam eine standardisierte Evaluation des Projekts U25 für jeden einzelnen Jugend-
lichen und ein von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. erstellter Abschlussbericht nach 
Beendigung des Projekts. Außerdem stellte eine Dokumentation aller persönlicher Hilfen 
und Begegnungen mit den Klienten einen Überblick und Arbeitsnachweis dar.
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Erhebung „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“ 2020 (2019)

5 (7) Fälle, die für die Maßnahme des Intensiv Betreuten Wohnens U25 bewilligt 
wurden

4 (4) Plätze insgesamt
2 (4) Vorzeitiges Ende der Maßnahme
3 (2) verblieben in der Maßnahme
0 (1) Planmäßige Enden (Übergang in ABW U25)

Das Hilfeangebot umfasst folgende Leistungen:
Klärung der individuellen Lebenssituation• 
Klärung von persönlichen Lebenszielen und beruflichen Vorstellungen• 
Aktivierung und Motivierung • 
Aktivierung der Partner/Familie und des sozialen Umfeldes• 
Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Ziele • 
Vermittlung und Begleitung in Praktika• 
Vermittlung in berufliche Vorbereitungsmaßnahmen, Ausbildung oder Jobs in Zusam-• 
menarbeit mit der Berufsberatung der Agentur, Fallmanagement und Jugendberufs-
helfer
Nachgehende Betreuung und Begleitung der Teilnehmenden nach Ende der Maßnah-• 
me
Bei Bedarf Vermittlung und Begleitung in weiterführende, individuelle Hilfeangebote • 
(z.B. Schuldner- und Suchtberatung, Psychiatrische Institutsambulanz PIA, tageskli-
nische Behandlung, Reha Angebote)
Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen• 
Hausbesuche in den WGs, Weckdienst, Unterstützung im Haushalt• 
Geldverwaltung• 

Erhebung „Ambulant Betreutes Wohnen U25“ 2020 (2019)
2 (4) Klienten insgesamt
1 (2) Verblieben in der Maßnahme
1 (1) Maßnahme wurde beendet (kein Hilfebedarf mehr)
0 (1) Übergang ins reguläre ABW (Aufgrund des Alters)

biberach e.V
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13.  Fachstelle Wohnungssicherung
Die Problematik Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit hat viele Ausprägungen:

Menschen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Straße leben• 
Haushalte und Einzelpersonen, die kurz davor stehen, ihre Wohnung zu verlieren• 
Menschen, die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag, d.h. • 
lediglich mit Nutzungsverträgen in Wohnraum eingewiesen oder in untergebracht 
werden
Personen, die in unzumutbaren und menschenunwürdigen Wohnverhältnissen le-• 
ben

Das Ziel der Fachstelle ist die Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch frühzeitige Bera-
tung und Unterstützung von MieterInnen in gefährdeten Mietverhältnissen.

Familien, Alleinlebende und Alleinerziehende, die aufgrund von Mietrückständen, der An-
drohung einer Kündigung, einer Räumungsklage, einer angesetzten Räumungsklage oder 
ähnlichem unmittelbar oder perspektivisch von Wohnungsverlust bedroht sind, bietet die 
Fachstelle Unterstützung und Beratung und versucht somit, zum Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum beizutragen.

Das Konzept der Fachstellen: Obdachlosigkeit gilt es zu verhindern
Die Basis unseres Fachstellenkonzeptes bietet das bereits 1987 entwickelte Konzept zur 
„Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Le-
bensbedingungen in sozialen Brennpunkten.“ (DST-Beiträge zur Sozialpolitik, Heft 21, 
Köln 1987)
Dieses Konzept basiert im Wesentlichen auf einer Bündelung von Aufgaben aller kommu-
nalen Ämter, die zur Sicherung und zum Erhalt von Wohnungen beitragen sowie den so-
zialpädagogischen persönlichen Hilfen innerhalb oder außerhalb der Verwaltungen. Ziel 
aller Maßnahmen ist die dauerhafte Wohnungssicherung, bzw. der Erhalt alternativen, 
angemessenen Wohnraumes.
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Zielgruppe
MieterInnen im Stadtgebiet, die aufgrund von Mietrückständen, einer Vermieter-• 
kündigung, einer Räumungsklage, einer angesetzten Zwangsräumung oder anderer 
Gründe obdachlos sind oder von Wohnungsverlust bedroht sind
Menschen, die bereits ordnungsrechtlich untergebracht sind• 

Die Unterschiedlichkeit der Zielgruppe (Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende, Migran-
ten, etc.) erfordert differenzierte Konzepte der Ansprache und der Hilfeangebote.

13.1 Dokumentierte Wohnungsanfragen
Im Zeitraum vom 01.01.20 bis 31.12.20 dokumentierte die wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. 184 Anfragen von Personen bzw. Familien, die bezahlbaren Wohnraum in der Stadt 
Biberach suchten. 

Diese Anfragen setzten sich wie folgt zusammen:

Gesamt Prozent
Fallzahl 184 100,00 %
Aufteilung nach Geschlecht
Frauen 66 35,87 %
Männer 118 64,13 %
Aufteilung nach Alter
18-25 39 21,20 %
26-44 83 45,11 %
45-64 59 32,07 %
65+ 3 1,63 %
Migrationshintergrund
Ja 102 55,43 %
Nein 82 44,57 %
Haushaltsgröße
Single 119 64,67 %
Paar 15 8,15 %
Alleinerziehend 10 5,43 %
Familie (2 Erw., 1-2 K.) 25 13,59 %
Großfamilie (ab 3 K.) 14 7,61 %
Unbekannt/sonstiges 1 0,54 %

Innerhalb dieser 184 Anfragen wurden 133 Haushalte von der Fachstelle beraten und be-
gleitet. In diesen 133 Haushalten lebten insgesamt 275 Menschen.
Die Vergleichszahlen der Vorjahre zeigen, dass das Beratungsangebot der Fachstelle ange-
nommen und intensiv genutzt wird.

Unterkunft Anfragen Bemerkung
Bleicherstraße 80 30 nur alleinstehende Männer
Ehinger Str. 24 15 darunter 9 Anfragen von Familien
Wolfentalstr. 13 8 darunter 2 Anfragen von Familien
Sonstige Unterkünfte  
(Rollinstr., Ziegelhausstr., Ulmer Str., 
Hans Rohrer Str., Bismarckring, Raustr., 
Hinden-burgstr., Hölderlinstr. )

14 darunter 13 Anfragen von Fami-
lien

biberach e.V
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67 Wohnungsanfragen wurden von Einzelpersonen, Paaren bzw. Familien, die in Biberacher 
Obdachlosenunterkünften untergebracht waren, gestellt und von der wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. dokumentiert.

Diese 133 Haushalte (275 Menschen) setzten sich wie folgt zusammen:
56 Männer
19 Frauen
15 Paare
9 Familien (Paar + 1 Kind)
11 Familien (Paar + 2 Kinder)
4 Familien (Paar + 3 Kinder)
3 Familien (Paar + 4 Kinder)
3 Familien (Paar + 5 Kinder)
4 Familien (Mutter + 1 Kinder)
1 Familien (Vater + 1 Kinder)
3 Familien (Mutter + 2 Kinder)
1 Familien (Vater + 2 Kinder)
3 Familie (Mutter + 3 Kinder)
1 Familie (Mutter + 5 Kinder)

13.2 Fachbereich „Betreuung der Obdachlosenunterkünfte“
Die ordnungsrechtliche Unterbringung ist eine kommunale Verpflichtung!

Neben den sogenannten sonstigen Obdachlosenunterkünften (städtischen Wohnungen, in 
die Personen und Familien eingewiesen wurden) gab es in Biberach weitere ausschließlich 
zur Obdachlosenunterbringung genutzte Gebäude. Während die Bleicherstraße ausschließ-
lich für alleinstehende Männer vorgesehen ist, wurden in den anderen Unterkünften ob-
dachlose Familien, alleinerziehende Frauen mit Kindern sowie alleinstehende Frauen un-
tergebracht:

Bleicherstr. 80: 18 Appartements (meist doppelt belegt)• 
Wolfentalstraße 13: 3 Familien, 4 Einzelpersonen• 
Rollinstraße 25: 4 Familien• 
Ulmerstraße 31: 4 Familien• 
Ehingerstraße 24: 9 Familien, 6 Einzelpersonen• 

In den weiteren Unterkünften bestand Kontakt zu 5 Familien und 2 Einzelpersonen.

13.2.1 Aus der Praxis

Im Bereich Sozialarbeit

Neben der Beratung in unserem Büro ist die aufsuchende Hilfe sowie die Begleitung zu 
anderen Fachdiensten, Ämter, etc. ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Gemeinschaftsunter-
künfte wurden von den Mitarbeitenden der Fachstelle wöchentlich, Einzelunterkünfte bzw. 
weitere Haushalte bei Bedarf aufgesucht. Wichtig ist es Präsenz zu zeigen und den Bewoh-
nerInnen zu signalisieren, dass hier ein direktes unkompliziertes Beratungsangebot be-
steht. Nach erfolgter Kontaktaufnahme und Vorstellung der AnsprechpartnerInnen konnte 
in der Regel geklärt werden, ob und welcher Hilfe- und Beratungsbedarf bestand.

Folgendes wurde angeboten:
flexible Beratungszeiten für alle Bewohner in den Räumlichkeiten der wohnungslo-• 
senhilfe biberach e.V.
Beratung und Unterstützung im Bereich Wohnhygiene• 
Unterstützung bei der Antragstellung und im Umgang mit Behörden • 
Beratungen und Hilfen im Umgang mit Einkommen und Schulden • 
Hilfen zur Sicherstellung regelmäßiger Zahlung der Unterkunftskosten • 
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Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie bei der Anmietung von Wohnraum • 
Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Arbeitsplatzsuche • 
Begleitung zu Terminen im Jobcenter / in der Agentur für Arbeit • 
Kooperation mit Fallmanagement / Arbeitsvermittlung • 
Beratung im Bereich Familie (Kindergarten- und/oder Schule)• 
Motivation zur Annahme ärztlicher und therapeutischer Hilfen • 

Darüber hinaus machten sich die Mitarbeiterinnen durch engmaschige Besuche, gerade 
bei älteren Bewohnern, ein Bild über deren allgemeinen Gesundheitszustand. Wenn nötig 
konnte zeitnah ärztliche Hilfe organisiert werden. Ebenso konnte frühzeitig einer Vermül-
lung oder Verwahrlosung entgegengewirkt werden.

Bei der aufsuchenden Arbeit in den Unterkünften fiel auf, dass bei einigen Klienten ein 
erhöhtes Aggressionspotenzial vorhanden war, das die Arbeit erschwerte. Bei Begehungen 
der Wohnungen oder bei Handwerkerarbeiten musste häufig der Vollzugsdienst und/oder 
die Polizei hinzugezogen werden.

In der Bleicherstraße 80 wurde regelmäßig ein „Postbriefkastenplan“ ausgehängt, sowie 
die Briefkästen und Klingeln beschriftet. Da es in dieser Unterkunft immer wieder zu Pro-
blemen mit der Postzustellung kam, erleichterte dies den Postboten die Zustellung. Einige 
Bewohner bevorzugten es trotzdem das Angebot der Fachstelle anzunehmen und richteten 
sich ein „Postfach“ im Büro der Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
ein.

Aufgrund der Corona Pandemie und den einhergehenden Hygienevorschriften wurde 
im ersten Lockdown (März 2020) die aufsuchende Arbeit in den Unterkünften kurz-

fristig eingeschränkt. Durch die empfohlene Kontaktvermeidung ergaben sich aber sehr 
schnell Beratungs- und Versorgungsschwierigkeiten für die BewohnerInnen. Die Fachstel-
lenmitarbeiterinnen nahmen deshalb die aufsuchende Arbeit, mit entsprechenden Schutz-
maßnahmen, wieder auf. 

Auf einige Angebote wie regelmäßige Hausbesprechungen oder gemeinsame „Müllschulun-
gen“ wurden ab März 2020 aufgrund des Infektionsschutzes verzichtet.

Wichtig zu Beginn der Pandemie war die Aufklärung über Verhalten, Verordnungen, Gefah-
ren und Schutz vor dem Virus. Um möglichst viele Personen zu erreichen, wurden neben 
der mündlichen Beratung in den Unterkünften Informations-Poster in unterschiedlichen 
Sprachen ausgehängt. Mund-Nasen-Masken, später medizinische und FFP2-Masken wur-
den kostenlos verteilt. Ebenfalls erhielten alle BewohnerInnen Desinfektionsmittel und eine 
Aufklärung über die Notwendigkeit zur Handhygiene und Handhabung. Eine Herausforde-
rung war es die Klienten, auf Grund der Informationsfülle und der teilweise sich ständig 
verändernden Informationslage „auf dem Laufenden“ zu halten.

Da in den Obdachlosenunterkünften auch mehrere Familien mit schulpflichtigen Kindern 
untergebracht waren, mussten zeitnah Voraussetzungen für das Homeschooling geschaf-
fen werden. In den Biberacher Obdachlosenunterkünften stand keine Internetanschluss 
zur Verfügung. In den Büroräumen in der Ehinger Straße 24 konnte ein „PC-Arbeitsplatz“ 
genutzt werden. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurden weitere Lösungen erarbei-
tet, um den Kindern eine „schulische Grundversorgung“ zu ermöglichen. (Unterstützung 
bei Vertragsabschlüssen, Beschaffung von Endgeräten). Intensiver Kontakt bestand zwi-
schen LehrerInnen und den Mitarbeiterinnen der Fachstelle. So konnten Hausaufgaben und 
Übungsmaterial an die Fachstelle gemailt werden, diese dort ausgedruckt und den Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden.

Wenn BewohnerInnen in den Unterkünften krank wurden bzw. grippeähnliche Symptome 
zeigten und diese in häusliche Isolation sollten, wurden die Personen bis zur Abklärung 
eines PCR-Tests, und gegebenenfalls darüber hinaus, mit Lebensmitteln versorgt.
Da die städtische Verwaltung zeitweise für den öffentlichen Besuch geschlossen war, wur-
den die Einweisungen und Schlüsselausgaben über die wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
abgewickelt. 

Der Austausch mit Ämtern und anderen Beratungsstellen war seit Beginn der Pandemie 
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deutlich zeitaufwendiger, da viele vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossen 
oder nur nach vorheriger Terminabsprache erreichbar waren. Viele weiterführenden Be-
ratungen und Antragstellungen, die nur noch telefonisch durchgeführt werden konnten, 
erwiesen sich als schwierig, besonders wenn es durch mangelnde Sprachkenntnisse zu 
Verständigungsschwierigkeiten kam oder mehrere Personen gleichzeitig in die Beratung in-
volviert waren. Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle wurden daher häufig zur weiteren Kom-
munikation zwischen Klienten und Beratungsstellen oder Ämtern in Anspruch genommen.

In der Adventszeit fand für alle KlientInnen der wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. normalerweise eine Weihnachtsfeier in den Räumlich-
keiten der Tagesstätte statt. Neben gutem Essen und einer besinn-
lichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest, standen besonders die 
sozialen Kontakte im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Pandemiebe-
dingt war dies 2020 nicht möglich. Umso mehr freute es uns, dass 
die wohnungslosenhilfe biberach e.V. eine große Sachspende von 
Biberachern Gastronomen erhielt. So konnten Weihnachtspäckchen 
zusammen gestellt und in alle Unterkünfte ausfahren werden. Zu 
den Weihnachtspäckchen wurden auch Hygieneartikel, Bettwäsche 
und Handtücher ausgegeben. Die Resonanz war durchweg positiv 
und unsere KlientInnen freuten sich sehr darüber. Auch die eingewie-
senen Kinder konnten dank der Spende mit Süßigkeiten und Malbü-
chern etc. beschenkt werden. 

2020 beteiligte sich die wohnungslosenhilfe biberach e.V. wieder an 
der Aktion „Sternenfunkeln – Kein Kind soll an Weihnachten leer aus-
gehen!“. Neben logistischer Unterstützung bei der Organisation wur-
de bei allen Familien in den Unterkünften die Aktion vorgestellt und 
die Teilnahmebedingungen erklärt.

Über die Bruno-Frey-Stiftung und die Caritas konnte drei Kindern zur Einschulung ein neu-
er Schulranzen gekauft werden.
Monatlich wurde der Fachstelle die Nutzungsgebührenrückstände der eingewiesenen Per-
sonen mitgeteilt. Dies wurde mit den betroffenen Bewohnern thematisiert. Es wurden ge-
meinsam notwenige existenzsichernde Anträge gestellt, um die regelmäßige Zahlung zu 
gewährleisten. Wenn nötig wurden Ratenzahlungsvereinbarungen mit dem WWB verein-
bart. 

Für das Jahr 2021 plant die Stadt Biberach ein neues Obdachlosen-Konzept. U.a. sollen 
zentrale Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden. Bereits 2020 wurde mit einzel-
nen Familien aus Einzelunterkünften Kontakt aufgenommen, um diesen einen Mietvertrag 
anzubieten. Aufgrund von Sprachdefiziten und mangelndem Verständnis über den Unter-
schied „Mietvertrag – Einweisung“ und die daraus entstehenden Konsequenzen, war teil-
weise ausführlicher Beratungsbedarf notwendig.

Im Herbst 2020 wurde die Unterkunft Wolfentalstraße aufgelöst. Es mussten 2 Familien 
und 3 Einzelpersonen in die Ehinger Straße 24 umgesetzt werden. Dies wurden mit den 
betroffenen Personen besprochen, geplant und durchgeführt, um eine zwangsweise Um-
setzung zu vermeiden. 

Bei Bedarf wurden die Familien beim Umzug unterstützt. Wie bei jedem Umzug mussten 
Formalitäten wie An- und Ummeldungen bei zuständigen Ämtern, Betreuungseinrichtun-
gen und Schulen der Kinder usw. erledigt werden. Auch hier war die Mithilfe der Fachkräfte 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. gefordert.

Geplante städtische Gemeinschaftsunterkünfte:
Bleicherstraße 80• 
Ehinger Straße 24• 
Rollinstraße 25• 
Ulmer Straße 31• 
Am Blosenberg 11• 

Bei einer Einweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft durch das Ordnungsamt und der 
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Schlüsselübergabe wurden die Familien bzw. Einzelpersonen von der wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. in die Räumlichkeiten begleitet. Hier gab es eine Begehung und Einführung 
durch die Räumlichkeiten (Sanitärbereich, Küche) sowie die Vorstellung der Hausordnung. 
Bei Bedarf konnten die Zimmer kurzfristig mit einer Grundmöblierung ausgestattet wer-
den (Bett, Matratze, Schrank, etc.). Darüber hinaus erhielt jede/jeder neue BewohnerIn 
Bettdecke und Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Toilettenpapier, Hygieneartikel für die Kör-
perpflege, Mülleimerbeutel sowie eine Rolle gelber Säcke. Allen Personen wurde das Bera-
tungsangebot der wohnungslosenhilfe biberach e.V. vorgestellt.

Im Bereich Hausmeistertätigkeiten & Logistik:
Grundsätzlich werden die Unterkünfte nach einem Auszug durch die wohnungslosenhil-
fe biberach e.V. gereinigt, bei Bedarf gestrichen und ausgestattet. Um einen erhöhten 

Infektionsschutz zu gewährleisten wurde in den Appartements zusätzlich eine ausführliche 
Hygienereinigung mit Desinfektion durchgeführt. 
Klingel- und Briefkastenbeschriftung wurden angebracht.
Die Koordination und Durchführung von externen Handwerkeraufträgen in den Unterkünf-
ten erfolgte meist über die Mitarbeiterinnen der wohnungslosenhilfe biberach e.V.. Da die 
Bewohnenden oft schwer erreichbar waren, konnten die Handwerker mit der Fachstelle 
einen Termin vereinbaren, damit der Zugang zu den Räumlichkeiten gewährleistet werden 
konnte. 
Ein technisches Problem führte dazu, dass in der Bleicherstraße 80 im gesamten Jahr 
2020 sehr häufig, auch über mehrere Tage, die Heizung und die Warmwasserversorgung 
ausfielen. Dies führte zu massiven Beschwerden der Bewohner. Es fanden mehrere Be-
gehungen der Appartements statt. Die Mitarbeiterinnen der wohnungslosenhilfe biberach  
e. V. nahmen die Beschwerden/Informationen entgegen und leiteten diese an das zustän-
dige Ordnungsamt weiter.

In einigen Unterkünften gab es Ungezieferbefall. Von Seiten der Stadt Biberach wurde eine 
Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt. Eine betroffene Familie wurde in eine andere Un-
terkunft umgesetzt. Es durften keinerlei Kleidung, Möbel oder sonstige Gegenstände aus 
der befallenen Wohnung mitgenommen werden. Dies musste mehrfach mit der Familie 
besprochen werden. Bei der Umsetzung waren Mitarbeiterinnen der Fachstelle vor Ort und 
sorgten dafür, dass den Vorgaben des Kammerjägers Folge geleistet wurde. Die gesamte 
Wäsche sowie Kuscheltiere und Spielsachen der Kinder wurden in der wohnungslosenhilfe 
biberach e.V. gereinigt und der Familie wieder gebracht. Die wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. versorgte die Familie übergangsweise mit Secondhand-Kleidung und Spielsachen für 
die Kinder. 
In einer anderen Unterkunft meldeten die Bewohner ein Rattenproblem. Auch hier wurden 
die Termine mit dem Kammerjäger begleitet und die betroffenen Familien auf den Umgang 
mit Rattenfallen hingewiesen. 

13.3 Fachbereich „Wohnraum-Erhalt“
Für eine effektive Umsetzung des Ziels Wohnraumerhalt bzw. „Rückführung in privaten 
Wohnraum“ ist eine enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Eigenbetrieb Wohnungs-
wirtschaft (WWB) sowie dem städtischen Ordnungsamt unabdingbar. Hierbei ist die Fach-
stelle darauf angewiesen, frühzeitig von Räumungsklagen zu erfahren. Bestenfalls erfolgt 
die Information bereits bei auflaufenden Mietschulden, um schnelle Hilfe anzubieten.

13.3.1 Aus der Praxis 
Die Fachstelle erhielt regelmäßige Informationen über Außenstände der Nutzungsentschä-
digungen von den ordnungsrechtlich untergebrachten Personen von der Stadt Biberach. 
Seit September 2018 wurde die wohnungslosenhilfe biberach e.V. vom Amtsgericht Biber-
ach über anstehende Räumungsklagen informiert. Im Jahr 2020 gingen 12 sogenannte 
MiZis (Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen) in der Fachstelle ein. Im Laufe des 
Jahres erhielt die wohnungslosenhilfe biberach e.V. weitere 20 Benachrichtigungen von den 
Mietern selbst, Gerichtsvollziehern und Vermietern (WWB, private Vermieter, Wohnbauge-
sellschaften,…). In den meisten Fällen bestanden Mietschulden.
Sobald diese Informationen vom Amtsgericht bzw. von den Vermietern vorlagen, suchten 
die Mitarbeitenden der Fachstelle die betroffenen Menschen zeitnah auf, um einen persön-
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lichen Kontakt herzustellen. In jedem Fall, auch bei Nichtantreffen der Personen, wurde 
ein Infobrief mit den Kontaktdaten der Fachstelle und der Bitte um Termin-Vereinbarung 
hinterlassen. 

Bei Bedarf konnten folgende Beratungsangebote gemacht werden:

Persönliche Beratung:
bei Bekanntwerden von gefährdeten Mietverhältnissen Kontaktaufnahme mit Miete-• 
rInnen durch Anschreiben, Anrufe und/oder Hausbesuchen
Erstberatung: Problemanalyse, Ermittlung des Hilfebedarfs, Bewusstmachung der • 
Problemlage, Information über Verfahrensabläufe, Rechtsmittel und Hilfeansprüche
Unterstützung, wenn die Wohnung nicht gesichert werden kann• 
Hilfe zur Bewältigung von allgemeinen Lebensproblemen• 

Kontakt mit Behörden und weiteren Fachdiensten:
Beratung und Begleitung zu Ämtern und Behörden• 
Kontakt zu weiteren Fachdiensten und Beratungsstellen (z.B. Sucht– und Schuldner-• 
beratung)
Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen• 
Unterstützung zur Einhaltung von Fristen im Verfahren der Wohnraumkündigung• 
Hilfestellung bei Strafverfahren, Vermittlung von weiterführenden Angeboten der • 
Wohnungslosenhilfe (ambulante Wohnangebote, teilstationäre und stationäre Hil-
fen)

Finanzielle Hilfen:
Beratung bei finanziellen Problemen• 
Bereitstellung und/oder Vermittlung einer ersten Grundversorgung• 
Unterstützung und Begleitung bei der Antragstellung von Hilfen zur Sicherung der • 
Unterkunft nach SGB XII/SGB II (darlehensweise Übernahme von Mietschulden)

Gespräch mit Vermietern:
Kontaktaufnahme mit dem Vermieter• 
Angebot von konfliktschlichtenden Gesprächen• 

Fallunspezifische, sozialraumbezogene Leistungen:
Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit• 
Verbindliche regelmäßige Sprechzeiten sowie aufsuchende Beratung von betroffenen • 
MieterInnen, die auf Einladungen nicht reagieren

Durch diese Maßnahmen konnten im Jahr 2020 insgesamt 19 Wohnungen gerettet werden 
(6 Einzelpersonen, 13 Familien). Das bedeutet, dass für 26 Erwachsene und 15 Kinder die 
Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft verhindert wurde.

Bei 4 Wohnungen wurde eine Mietschuldenübernahme beim Jobcenter oder Kreissozialamt 
beantragt und bewilligt. 

In 9 Fällen wurden existenzsichernde Anträge beim Landratsamt gestellt. Bereits entstan-
dene Mietschulden konnten so beglichen werden. Durch Verhandlung mit dem Vermieter 
konnte ein Zahlungsaufschub der Miete erreicht werden.

In 5 Fällen wurde die fällige Miete beglichen nachdem die wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
Kontakt aufgenommen hatte.

Bei 1 Familie musste die unrechtmäßige Kündigung durch anwaltlichen Beistand zurückge-
nommen werden.



31
55

80
106 104 117 103

10

33

38

59 80
79

75
24

75

93 84
97

41

88

142

240

277 280 275

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

KlientInnen in der Fachstelle

Kinder

weibl.

männl.

522

731

1055

2073

1796

2170
2005

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Einzelkontakte

42

13.4 Erhebung der KlientInnen
Im Jahr 2020 wurden bei den 133 Haushalten (275 Menschen) insgesamt 2005 Einzelkon-
takte dokumentiert.
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Ergebnisse / Daten (bezogen auf die 133 Haushalte) Anzahl
Vermittlung in stationäre Einrichtungen 3
Vermittlung in ambulante Einrichtungen
(AWO, GPZ, Caritas, ZfP, wohnungslosenhilfe biberach e.V., etc. ) 4

Vermittlung und Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum/geför-
derten Wohnraum 10

Begleitung im Bereich Kinderbetreuung (Schule, Kindergarten) 12
Ärztliche Grundversorgung 10
Suchtproblematik 32
Suchtberatung (intensive Anbindung) 5
Existenzsichernde Anträge gestellt 61
Schuldnerberatung 8
Kontakt/Weitervermittlung an andere Fachdienste 6
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten 63
Kontakt zur Familie 7
Unterstützung bei der Ableistung von Sozialstunden 2
Tafelladenausweis beantragt 4
Postadresse bei der wohnungslosenhilfe biberach e.V. eingerichtet 16
Kontakt zur gesetzlichen Betreuung bzw. beantragt 5
Kontakt zum Jugendamt hergestellt und begleitet 8
Unterstützung bei der Arbeitssuche 6
Kontakt zu Vermietern 8
Begleitung zum Anwalt 1
Geldverwaltung 14

13.5 EU BürgerInnen/Migration
Wie in den vergangenen Jahren war der Anteil Ratsuchender ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit hoch (knapp 60%). Hinzu kam, dass es sich vorwiegend um Familien handelte. 
Anträge auf Familienleistungen, Klärung der Rechtslage für EU Bürger, etc. stellten die 
Mitarbeitenden der Fachstelle neben den sprachlichen Barrieren vor große Herausforde-
rungen. Oftmals ging es um die Beantragung von existenzsichernden Leistungen (ALG II, 
Kindergeld, Erziehungsgeld und somit der Zugang zur Krankenversicherung,…). Darüber 
hinaus bestand bei diesen Menschen ein hoher Bedarf an Unterstützung und Begleitung 
in allen lebenspraktischen Bereichen: Termine, Geld-, Post- und Dokumentenverwaltung, 
Antragstellungen und im Bereich Haushalt: Müll, Energie, Nachbarn,…. 
Bei Sprachschwierigkeiten wurde der Biberacher Dolmetscherpool für Übersetzungsaufga-
ben genutzt.

13.6 Ziel 
Der Erhalt von bestehendem Wohnraum ist der Kerngedanke des präventiven Hilfeangebo-
tes, der somit immer im Vordergrund stehen sollte.

Wir sind davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Integration unseres Klientels gewährleis-
tet, Wohnraum zu erhalten. Unsere Arbeit hat daher auch immer das Ziel diese Menschen 
gesellschaftlich zu integrieren. 

Die Synergie-Effekte, die durch das gesamte Beratungs- und Hilfeangebot der wohnungs-
losenhilfe biberach e.V. vorhanden sind, gewährleisten und optimieren diesen Ansatz. Die 
Menschen in den Unterkünften partizipieren von diesem Angebot. Je nach Bedarf kann die 
Klientel der Fachstelle unmittelbar das Angebot der Fachberatungsstelle, ABW, TABULA 
oder Aufnahmehäuser und die Netzwerkstruktur der gesamten wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. nutzen. Herausfordernd hierbei ist die Menschen und deren Bedürfnisse kennen 
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und einschätzen zu lernen, das richtige Hilfeangebot zu finden und den Zugang zu ermög-
lichen.

Durch die Corona Lage hat sich für alle unsere KlientInnen die finanzielle und räumliche 
Situation verschlechtert. Ein Prozess, der sich in absehbarer Zukunft voraussichtlich 

weiter verschärfen wird. Um die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern stellt die 
Europäische Union mit der REACT-EU-Initiative1 für die Jahre 2021 und 2022 zusätzliche 
Mittel zur Verfügung. Nach Angaben des Sozialministeriums ist in Baden-Württemberg na-
hezu jedes fünfte Kind von materieller Armut bedroht. Diese Armutsgefährdung wirkt sich 
nachteilig auf andere Lebenslagen wie Gesundheit, Wohnen, Freizeitverhalten aus. Nicht 
zuletzt bestehen für armutsgefährdete Kinder geringere Chancen, ein hohes Bildungsni-
veau und damit verbunden ein finanziell unabhängiges Erwachsenenleben zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die wohnungslosenhilfe biberach e.V. mit dem Projekt 
„copii“ um diese EU-Mittel beworben. Die Idee des Projekts „co-
pii – Durch Bildung Perspektiven!“ ist eine möglichst frühzeitige 
Einbindung der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Migrati-
onshintergrund, die in den städtischen Unterkünften leben, in 
die Regelsysteme der Bildungsangebote, um eine gesellschaft-
liche und kulturelle Integration mittel und langfristig zu fördern 
und zu erleichtern.

Wir hoffen mit einem positiven Bescheid im Jahr 2021 mit dem 
Projekt starten zu können.

14. BQVB 2020 – P.I.T.A.
Das regionale Netzwerk BQVB (Beschäftigungs- und QualifizierungsVerbund Biberach), 
das im Jahr 2000 gegründet wurde, umfasst im Förderjahr 2020 eine Kooperationsstruk-
tur mit drei Einrichtungen. Teilprojektträger sind die wohnungslosenhilfe biberach e. V., 
die Diakonische Bezirksstelle Biberach sowie das bfz Donauwörth Ulm Aalen - Außen-
stelle Biberach. Gemeinsam bringen sie ihre mehrjährige Expertise in der Betreuung und 
Unterstützung der Zielgruppe ein und bieten ein aufeinander abgestimmtes Unterstüt-
zungsangebot an.

In Baden-Württemberg werden die ESF Mittel zur Förderung der sozialen Inklusion und 
Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung eingesetzt. Das spezifische Ziel für 
diese Projekte ist die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
und der Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Ar-
mut und Ausgrenzung bedroht sind.

14.1 Ausgangslage und Handlungsbedarf
Während sich zu Beginn des Projekts die Ausgangslage und der 
Handlungsbedarf noch bestätigte, musste spätestens im März 
aufgrund der Pandemie, ausgelöst durch das Virus SARS-CoV-2, 
eine Anpassung stattfinden.

Die Auswirkungen der Pandemie führten dazu, dass das Pro-
jekt zum 17.03.2021 unterbrochen wurde. Bereits im Vorfeld 

machten sich die Auswirkungen bemerkbar. Die Teilnehmenden 
aus dem Projekt suchten verstärkt den Kontakt und berichteten 
von Ängsten und hatten Fragen dazu, wie es weiter gehen werde. 
Ein Großteil der Teilnehmenden musste der Risikogruppe zuge-
ordnet werden. Sie äußerten Ängste bzgl. der eigenen Gesundheit 
und scheuten sich, aus dem Haus zu gehen aus Angst vor einer 
Ansteckung. Bereits vor der Unterbrechung ab dem 17.03.2021 
kam es dadurch zu „unentschuldigten Fehltagen“ mehrerer Teil-

1 Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
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nehmenden.
Während der Unterbrechung wurde versucht telefonischen Kontakt aufrecht zu erhalten, 
um offene Fragen zu klären, wie es weiter gehe - sowohl allgemein als auch in Bezug auf 
das Projekt. Die Teilnehmenden berichteten, dass sie unter den Einschränkungen durch 
die Pandemie stark litten. Fehlende Kontaktmöglichkeiten, verstärkte Rückzugstendenzen, 
Ängste und die Ungewissheit über die zukünftigen Auswirkungen setzten ihnen zu.

Die Unterbrechung des Projekts wurde genutzt, um sich auf die Gegebenheiten einzustel-
len und verschiedene Anpassungen vorzunehmen. Alle Projektträger erstellten jeweils ein 
Hygienekonzept, das vor Ansteckungen schützen sollte. 

Nach der Fortsetzung des Projekts zum 01.06.2021 erschienen zu Beginn alle Teilnehmen-
den im praktischen Teil. Im theoretischen Part waren 2/3 der Teilnehmenden anwesend. 
Alle erhielten zunächst eine Hygieneschulung. Hierbei wurde Aufklärungsarbeit über das 
Virus geleistet und Unterlagen ausgehändigt, auch in der jeweiligen Muttersprache. Die 
Teilnehmenden wurden ebenso über die Auswirkungen der Pandemie und die neuen, re-
gelmäßig aktualisierten Verordnungen informiert. Sie wurden über das Hygienekonzept 
informiert und mit selbstgenähten Masken ausgestattet. Die Arbeitsabläufe wurden so an-
gepasst, dass die Abstände zueinander eingehalten werden konnte, hierfür wurden Klein-
gruppen genutzt. Auf die Notwendigkeit des Tragens einer Maske wurde hingewiesen und 
die Einhaltung sichergestellt. Alle mussten regelmäßig auf das korrekte Tragen der Maske 
hingewiesen werden.

Aufgrund der Schließung der Tagesstätte wurden neue Arbeitsaufgaben kreiert. Die Teil-
nehmenden unterstützten bei der Herstellung der Masken, die alle Mitarbeitenden sowie 
alle Projektteilnehmenden erhielten. 

14.2 Erhebung der Teilnehmenden

Insgesamt nahmen 20 Männer und 16 Frauen an der Maßnahme teil.

Alterstruktur:
22 TN zwischen 25 – 54 Jahre• 
14 TN zwischen 55 – 63 Jahre• 

Migrationshintergrund:
27 TN mit Migrationshintergrund, davon 11 keine deutsche Staatsangehörigkeit• 

Schulabschluss/Beruf:
20 TN ohne Schulabschluss, davon 19 mit Migrationshintergrund• 
8 TN mit Hauptschulabschluss, davon 4 mit Migrationshintergrund• 
8 TN mit höherem Bildungsabschluss, davon 4 mit Migrationshintergrund• 
10 TN mit Berufsausbildung, davon 4 mit Migrationshintergrund• 

10 Teilnehmende schieden aus der Maßnahme aus. 

Gründe für das Ausscheiden:
4 Teilnahmen wurden abgebrochen• 
2 TN wurden in ein Arbeitsverhältnis vermittelt• 
1 Teilnahme wurde aus gesundheitlichen Gründen beendet• 
1 TN zog in einen anderen Landkreis um• 
1 TN wurde fehlerhaft zugewiesen• 
1 TN verstarb• 

14.3 Ziele
14.3.1 Stabilisierung der persönlichen Lebensverhältnisse und Aktivierung
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und Abbau von Vermittlungshemmnissen. Erprobung 
und Verbesserung der Grundarbeitsfähigkeiten. Durchführung von Praktika. Vermittlung in 
Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Förderung nach §16i. Gruppenunterricht und 
Förderung berufsbezogene Sprachkenntnisse. Hilfe bei Beschäftigungssuche und -aufnah-
me. Zielführende Ergänzung einer Maßnahme zur beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB 
III. Vertiefung der in dieser Maßnahme erarbeiteten Themenstellungen, Weiterentwicklung 
und Sicherung der erreichten Ergebnisse.
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Die Situation der Teilnehmenden verbesserte sich durch:
Klärung der individuellen Problemlagen• 
Verbesserung der Alltagsstrukturierung, Zunahme der Pünktlichkeit und Zuverlässig-• 
keit 
Steigerung der sozialen Kompetenz• 
Erhöhung der Konfliktfähigkeit und der Fähigkeit zur Selbstreflexion• 
Zunahme der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten• 
Vertiefung der Sprachkenntnisse• 
Feststellung von Stärken und Neigungen• 
Ressourcenförderung• 
Steigerung der Grundarbeitsfähigkeiten • 
Entwicklung einer beruflichen Perspektive• 
Stabilisierung oder Verbesserung der gesundheitlichen Situation • 
Sensibilisierung für Kultur- und Milieuunterschiede• 
Vermittlung von EDV-Grundkenntnissen• 
Unterstützung im Bewerbungsverfahren• 
Nachbetreuung• 

Hilfreich für die Stabilisierung der Teilnehmenden und für den Abbau der Vermittlungs-
hemmnisse waren die intensive, individuelle und sozialraumorientierte Hilfe mit sozialpäd-
agogischer Betreuung und Begleitung. 

Die Auswirkungen der Pandemie stellten dabei eine zusätzliche Herausforderung dar. 
Die Teilnehmenden berichteten von vorher unbekannten Ängsten und Sorgen, auf die 

sensibel eingegangen wurde. Es wurden neue Umgangsstrategien zum Umgang mit den 
neuen Gegebenheiten erörtert.
Grundlage hierfür war die mit den Teilnehmenden individuell erarbeitete Strategie zur so-
zialen und beruflichen Eingliederung sowie der Reflexion der definierten Ziele im Hilfeplan. 
Die Reflexion der Ziele war zwangsläufig bei allen notwendig, da der Hilfeplan in der Regel 
vor der Unterbrechung stattfand.

Durch einen strukturierten Tagesablauf sowie der betrieblichen, praxisorientierten Arbeits- 
und Leistungserprobung in den Betrieben der Teilprojektträger steigerte sich die Leistungs-
fähigkeit der Teilnehmenden. Besonderer Wert wurde auf die Vermittlung von Sprach- und 
EDV-Kenntnissen, die Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie die Sozialkompetenz 
gelegt. Die Abklärung und Behandlung der gesundheitlichen Einschränkungen – sowohl 
physischer als auch psychischer – nahm viel Raum in der sozialpädagogischen Betreuung 
ein. Bei Bedarf wurden Arzttermine vereinbart und oftmals fand eine Begleitung zu den 
Terminen statt. 

Die Gruppeneinteilung erfolgte entsprechend der Sprachkenntnisse der Projektteilnehmen-
den. In der Gruppe 1 befanden sich Personen mit Flüchtlingshintergrund bzw. mit Migrati-
onshintergrund. Auffällig dabei waren Teilnehmende, die trotz jahre- oder jahrzehntelan-
gen Wohnsitzes in Deutschland, deutliche Sprachdefizite aufwiesen.
Bei der Einteilung in die Praxisbereiche wurde auf berufliche Vorkenntnisse, Interessen 
aber auch Belastbarkeit Rücksicht genommen. Ebenso wurde auf eine Durchmischung der 
Gelschlechter Wert gelegt.

14.3.2 Alle Teilnehmenden haben Integrationsfortschritte erzielt
Für alle Teilnehmenden, die mindestens zwei Monate regelmäßig teilnehmen ist ein Hilfe-
plan erstellt. Bei allen sind die Vermittlungshemmnisse reduziert. 25% der Projektteilneh-
menden haben ein Praktikum zur Heranführung an den Arbeitsmarkt absolviert oder sind 
in Arbeit/Ausbildung vermittelt. 
Bei 7 Teilnehmnden (TN) konnte aufgrund langanhaltender Fehlzeiten keine Beurteilung 
erfolgen, die Auswertung basiert daher auf 29.

Bei allen wurden Integrationsfortschritte erzielt • 
Für 25 TN wurde ein Hilfeplan erstellt (Mit 4 TN konnte kein Hilfeplan erstellte wer-• 
den, aufgrund unzuverlässiger Teilnahme. Dennoch konnten Integrationsfortschritte 
erzielt und Vermittlungshemmnisse reduziert werden.)
Bei allen wurden Vermittlungshemmnisse reduziert• 
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6 TN absolvierten ein Praktikum• 
3 TN wurden in ein Beschäftigungsverhältnis vermittelt• 

Das Nichterreichen der Ziele bei der Vermittlung in Praktika oder in Beschäftigungsverhält-
nisse lässt sich insbesondere auf die Pandemie zurückführen. 

Durch die Pandemie kam es zu einer zweieinhalbmonatigen Unterbrechung des Pro-
jekts. Der Wiedereinstieg gestaltete sich aufwändig, da erlerntes Wissen bei den Teil-

nehmenden verloren gegangen war und wieder erlernt werden musste. 
Die Situation machte zudem die Einführung von Hygienekonzepten erforderlich, in die die 
Teilnehmenden mittels Schulungen eingeführt wurden.
Darüber hinaus kam es zu einer Verschlechterung der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. 
Dies hatte zur Folge, dass der ohnehin erschwerte Zugang zum Arbeitsmarkt zusätzlich 
gehemmt wurde. Unter diesen Gesichtspunkten wird der „Misserfolg“ bei der Vermittlung 
in Arbeit und Praktika relativiert und es lässt sich ein positives Ergebnis ableiten.

Neben der Pandemie stellten die gesundheitlichen Einschränkungen der Teilnehmenden 
hohe Vermittlungshemmnisse dar. Trotz der niedrigen Anforderungen kam es zu zahlrei-
chen Krankheitstagen. 

14.3.3 Ziele im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen
Offener Zugang zu allen Angeboten für beide Geschlechter. Auseinandersetzung mit Rol-
lenmustern. Abbau stereotyper Rollenbilder. Erweiterung des Berufsspektrums. Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Unterstützung bei der Organisation von Kinderbetreu-
ung. Eröffnung nicht-geschlechterspezifischer Berufsperspektiven.

Der Zugang zu allen Angeboten war gleichermaßen für Frauen wie Männer gewährleistet. 
Bei der Aufteilung in die jeweiligen Arbeitsbereiche wurde auf eine Durchmischung ge-
achtet, um Männer und Frauen jeweils auch in Bereichen tätig sein zu lassen, die zumeist 
vom anderen Geschlecht ausgeübt werden. Neben der eigenen Erfahrung, die die jeweili-
gen Teilnehmenden in diesem Zusammenhang machten, erlebten auch die anderen diese 
Durchmischung, was dem Abbau von Stereotypen dienen sollte.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellte für zahlreiche Projektteilnehmende eine 
Herausforderung dar. Mit einer Teilnehmerin wurde zum Schuljahreswechsel eine Kinder-
betreuung über die Schule organisiert, um die Teilnahme am Projekt zu ermöglichen sowie 
die Förderung des Kindes zu unterstützen. Insbesondere der Mehrwert durch die Förde-
rung des Kindes musste der Teilnehmerin verdeutlicht werden. Die Vorteile, die dies mit 
sich bringt, stieß sowohl bei der Teilnehmerin als auch beim Kind auf Widerstand und war 
dadurch regelmäßig Thema in der Beratungsarbeit.

Darüber hinaus fielen männliche Teilnehmer mit Flüchtlingshintergrund auf. Diese hatten 
gemeinsam, dass sie mehrere Kinder hatten, die persönlich zur Schule oder in den Kinder-
garten gefahren wurden. Hierdurch kam es gerade zu Beginn wiederholt zu Verspätungen 
im Projekt. 
Ziel war es, sowohl die Partnerinnen als auch die Möglichkeiten des öffentlichen Nahver-
kehrs zu nutzen und einzubinden, um die Teilnahme am Projekt zu ermöglichen, Vermitt-
lungshemmnisse dadurch abzubauen sowie die Selbständigkeit der Kinder zu fördern bzw. 
die Belastung gleichermaßen innerhalb der Familie zu verteilen. Hierbei ließen sich trotz 
der anfangs verfestigten Strukturen deutliche Verbesserungen feststellen.

14.3.4 Ziele im Bereich Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
Förderung des Zugangs zu Bildung und Beschäftigung und der sozialen Inklusion. Nachhal-
tigen Beteiligung am Erwerbsleben unter Sicherung der eigenen Existenz. Kompetenzfest-
stellung. Abbau von Vermittlungshemmnissen. Praxisorientierte Arbeitserprobung. Durch-
führung von Betriebspraktika. Stabilisierung oder Verbesserung des Gesundheitszustan-
des. Sprachförderung.

Durch die Auswirkungen der Pandemie kam es für die Teilnehmenden zu Einschränkun-
gen der Teilhabe am öffentlichen Leben. Das Tragen einer Maske wurde beispielsweise 

im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen vorausgesetzt. Die Ausstattung aller mit 
ausreichenden Masken erhielt daher nicht nur für die Teilnahme am Projekt eine hohe Pri-
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orität, sondern sollte auch der Teilhabe am öffentlichen Leben dienen.
Des Weiteren teilte ein großer Teil mit, dass die Zeit der Unterbrechung im Projekt als sehr 
belastend empfunden wurde, weil damit eine „Aufgabe“ verloren ging. Die intensiven Be-
mühungen, um das Projekt fortsetzen zu können, waren daher ein wichtiger Schritt, um 
den Teilnehmenden wieder eine wertvolle Tagesstruktur bieten zu können.
Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, in der Einrichtung ein kostenloses Mit-
tagessen zu erhalten. Hier wurde auf die Schließung der Tagesstätte und den Wegfall des 
Zugangs zu günstigen Lebensmitteln bzw. eines günstigen Mittagessens reagiert.

Auffällig in diesem Jahr war das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter der Teilnehmen-
den. Dies kann als Erklärung dienen, weshalb die Kontaktaufnahmen zu Ärzten und Be-
gleitung zu Arztbesuchen besonders hoch ausfiel. Während Ältere eher körperliche Be-
schwerden aufwiesen, gab es auch Jüngere, die an Einschränkungen aufgrund psychischer 
Erkrankungen litten. Neben der Behandlung stand die Erarbeitung einer beruflichen Pers-
pektive im Vordergrund, unter Berücksichtigung ärztlicher Empfehlungen. Die Zusammen-
arbeit wurde als hilfreich erachtet.
Als sehr einschränkend wurde dieses Jahr die fehlende Möglichkeit der Begutachtung durch 
das Kreisgesundheitsamt erlebt. Durch die Teilnahme am Projekt konnte ein Eindruck über 
die Leistungs- bzw. Erwerbsfähigkeit gewonnen werden. Belegt durch ärztliche Atteste, 
musste bei manchen Teilnehmenden die Erwerbsfähigkeit in Frage gestellt werden. Eine 
Überprüfung dessen war jedoch nicht möglich, was dazu führte, dass der angestoßene 
Prozess nicht fortgesetzt werden konnte und stagnierte.
Es gab drei Teilnehmende mit einer Suchtproblematik, die im Projektverlauf stark auffielen. 
Mit viel Einfühlungsvermögen konnten sie zur Wahrnehmung von Terminen bei der Sucht-
beratung motiviert werden. Dies kann als Anstoß für mehr Stabilität angesehen werden. 
Aufgrund der Chronifizierung wird es sich dabei jedoch um einen langandauernden Prozess 
handeln.
Insgesamt konnte ein deutlicher Abbau an Vermittlungshemmnissen festgestellt werden. 
Zahlreiche Projektteilnehmende wiesen erkennbare Fortschritte der sprachlichen Fähig-
keiten vor. Der passive und aktive Wortschatz wurde erweitert. Ein geregelter Tagesablauf 
wurde eingeübt und die Grundarbeitsfähigkeiten verbessert.
Als besonders hilfreich wurde zudem die Fördermöglichkeit über den §16i SGB II emp-
funden. Durch dieses Instrument entstand ein besonderer Anreiz die Projektteilnehmen-
den einzustellen. Der durch die lange Zeit der Arbeitslosigkeit entstandene Abstand zum 
Arbeitsmarkt sowie weitere individuelle Defizite werden durch die Förderung kompensiert 
und sorgen für einen Ausgleich. Über diese spezielle Förderung gelang es zwei Teilneh-
merinnen in Arbeit zu vermitteln. Für eine weitere Teilnehmerin ist eine Anstellung geplant. 
Zum Zeitpunkt des Projektendes stand diese jedoch noch nicht fest.
Zahlreiche Teilnehmende wurden bei der Antragstellung auf ALG II und weitere Sozialleis-
tungen unterstützt. Ein Teilnehmer konnte die medizinisch-psychologische Untersuchung 
zur Erlangung des Führerscheins bestehen und wurde dabei unterstützt, insbesondere 
beim Schriftverkehr und der Organisation.

14.3.5 Ziele im Bereich der ökologische Nachhaltigkeit 
Förderung energieeffizienten Handelns. Schonender Umgang mit Ressourcen, Verbrauchs-
gütern sowie mit Betriebsmitteln und Ausstattung der Träger. Kenntnisvermittlung über 
ökologisches und ökonomisches Wirtschaften.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit wurden die Teilnehmenden tagtäglich im Arbeitsalltag kon-
frontiert. Sowohl im praktischen als auch im theoretischen Teil wurde ein sparsamer Um-
gang mit den Ressourcen sowie die Themen Energiesparen und Wiederverwertung thema-
tisiert. Ebenso gehörte der sorgsame Umgang mit der Ausstattung und Betriebsmitteln der 
Träger dazu. Da nachhaltiges Handeln in den Herkunftsländern der Flüchtlinge noch nicht 
verfestigt ist, wurden entsprechende Verhaltensweisen thematisiert und eingeübt. 
Der Verbrauch, beispielsweise von Strom oder Wasser, berührte die Teilnehmenden auch 
direkt, da hohe Abschlagszahlungen im eigenen Haushalt zu persönlichen finanziellen Be-
lastungen führten.
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum wurde bei allen ersichtlich. Während Mitte des Jah-
res zwei Teilnehmerinnen noch umzogen und ihren „prekären“ Wohnraum verlassen konn-

biberach e.V
wohnungslosenhilfe



49

ten, verloren zwei Teilnehmerinnen ihren Wohnraum und erhielten jeweils eine Einweisung 
in eine Obdachlosenunterkunft. Eine Sicherung des Wohnraums war nicht mehr möglich. 
Beide Teilnehmerinnen wurden jedoch beim Übergang unterstützt.

14.4 Sicherung der Projektergebnisse
Als Grundlage für die Sicherung der Projektergebnisse diente unter anderem das Hilfeplan-
gespräch, auf dessen Grundlage individuell der Strategieplan erarbeitet wurde. Der Strate-
gieplan wiederum konnte als „Roter Faden“ für jeden einzelnen Projektteilnehmenden ge-
sehen werden. Während der gesamten Projektlaufzeit wurden die Hilfepläne bei Bedarf an 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Wöchentliche Treffen und ein engmaschiger 
Austausch garantierten den Austausch im betreuenden Team. Regelmäßig erstellte Sta-
tusberichte dienten der Dokumentation des Projektverlaufs und der erzielten Ergebnisse. 
Die Projektträger trafen sich regelmäßig. Sie sind nach ISO 9001:2008, AZAV zertifiziert.  
Durch die Präsentation im AK ESF, Flyer und der Online Website wurde über das Projekt 
informiert. Die Träger arbeiteten mit allen relevanten Akteuren vor Ort zusammen. 
Der Praktikumsvermittlung ging ein Kontakt des Sozialarbeiters mit dem jeweiligen Prakti-
kumsbetrieb voraus, in dem sowohl das Projekt als auch die jeweilige Zielsetzung für das 
Praktikum erläutert wurde.
Von besonderer Bedeutung ist zudem das Ausscheiden aus dem Projekt. Hoher Wert wurde 
dabei auf die Übergabe mit dem Fallmanagement gelegt. Hierzu dienten die Zwischen- so-
wie das Abschlussgespräch im Projekt. Der individuell eingeschlagene Weg soll vom Fall-
management fortgesetzt werden. Hinzu kommt das Nachsorgeangebot, was insbesondere 
die Teilnehmenden unterstützen sollte, die in ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden konn-
ten, was für die Teilnehmenden eine enorme Veränderung mit einem enormen Zuwachs 
an Verantwortung bedeutet. Gleichzeitig dient die Nachsorge dazu, noch offene Aufträge 
zu erledigen. Hierzu gehörte Folgendes: mit einer Teilnehmerin fand ein gemeinsames 
Gespräch mit der behandelnden Psychiaterin zur Klärung der weiteren beruflichen Schritte 
statt. Eine Teilnehmerin wurde bei der Klärung im finanziellen Bereich unterstützt und eine 
Teilnehmerin wird weiterhin aufgrund ihrer prekären Wohnsituation begleitet. Hierbei steht 
auch die Vermittlung an andere Beratungsstellen im Vordergrund, wenn sich abzeichnet, 
dass ein Unterstützungsbedarf über das Nachsorgeangebot hinaus notwendig ist.

14.5 Resümee 
Der Ausbruch der Pandemie durch das Virus SARS-CoV-2 stellte das Leben für uns alle 
auf den Kopf. Die Auswirkungen auf das Projekt waren ebenfalls immens und machten 

eine Neuausrichtung notwendig. Die Schwerpunkte verlagerten sich. Der Schutz vor Anste-
ckungen trat in den Mittelpunkt und nahm in jeglicher Hinsicht Einfluss auf den weiteren 
Projektverlauf. Jeder weitere Projektschritt musste durch die Linsen der „Corona-Brille“ 
geplant und umgesetzt werden. Der Schutz jedes einzelnen Teilnehmers und jeder Teilneh-
merin, aber auch der Gesellschaft trat in den Mittelpunkt. Erfreulich lässt sich festhalten, 
dass es sowohl unter den Teilnehmenden  als auch unter den Mitarbeitenden keine An-
steckung gab und die zahlreichen Einschränkungen klaglos angenommen und umgesetzt 
wurden.
Die Aufklärungsarbeit über das Virus und die damit verbundenen Einschränkungen wurden 
sehr wichtig. Die Förderung bzw. Aufrechterhaltung der Chancengleichheit und der Teilha-
be am öffentlichen Leben stellte ebenfalls einen wichtigen Aspekt dar.

Die Durchführung des Projekts mit dem Wechsel von betrieblicher Erprobung und Schul-
betrieb sowie die Aufteilung auf zwei Gruppen erwies sich als sinnvoll und wurde aufrecht-
erhalten.
Im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung lag der Schwerpunkt auf der Klärung der 
individuellen Problemlagen, das Herausarbeiten und Reduzieren der multiplen Vermitt-
lungshemmnisse, die Unterstützung bei Antragstellungen sowie die Wohnraumversorgung 
der Teilnehmenden. Der Krankenstand blieb während der gesamten Projektdauer hoch, 
was ein erhebliches Vermittlungshemmnis darstellte. Die Abklärung und Behandlung der 
gesundheitlichen Probleme nahm viel Zeit ein. Fehlende berufliche Qualifikationen, fehlen-
de Motivation,  gleichzeitig jedoch auch anspruchsvolle Vorstellungen zur eigenen beruf-
lichen Zukunft stellten weitere Herausforderungen dar. Manche wollten einen beruflichen 
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Weg einschlagen, der aus Sicht des Sozialarbeiters mit zu hohen Anforderungen verbunden 
war. Die Gründe hierfür wurden thematisiert und den Teilnehmenden erläutert. 
Motivations- und Aufklärungsarbeit waren unerlässlich. Der Schwerpunkt der Arbeitsanlei-
tung lag im Training von Grundarbeitsfähigkeiten, der Weitergabe fachbezogener Grund-
kenntnisse, der Einübung eines geregelten Tagesablaufs sowie der Vermittlung von Prak-
tika und Arbeit. 
Die bereits im letzten Jahr entwickelten Module wurden verfeinert und die Durchführung 
wurde zunehmend zur Routine. Für jeden Arbeitsbereich wurden spezielle Bausteine entwi-
ckelt, in denen den Teilnehmenden spezifische Kenntnisse vermittelt werden sollten. In der 
Gruppe 1 wurde bei der Durchführung der Module zudem ein Dolmetscher hinzugezogen. 
Hierdurch gelang es zunehmend mehr Tiefe in die erworbenen Fähigkeiten einzubringen. 
Die unterschiedlichen Lernfähigkeiten wurden ersichtlich. Die Zahl der Wiederholungen 
einzelner Module unterschied sich dabei deutlich. Wichtig war jedoch stets, die Projektteil-
nehmenden nicht zu überfordern und nach jeweiligem Kenntnisstand zu fördern.
Durch die Unterbrechung des Projekts stand für die Durchführung der Module ein kürzeres 
Zeitkontingent zur Verfügung. Nach der Unterbrechung fand daher eine Neuausrichtung 
statt, bei der die Durchführung der Module intensiviert wurde, um keine Defizite entstehen 
zu lassen. Durch die hohe Zahl an Krankheitstagen sowie unentschuldigten Fehltagen re-
sultierte daraus eine besondere Förderung der Teilnehmenden, die zuverlässig teilnahmen, 
was sich in besonderer Weise am Abbau von Vermittlungshemmnissen zeigte.
Die Durchmischung der Teilnehmenden in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen wurde 
positiv angenommen und die Widerstände hierfür waren gering. 
Eine besondere Herausforderung stellte die Zusammensetzung in der Gruppe 1 dar. Die 
Gruppe stellte sich als sehr heterogen dar durch die Zusammensetzung mit unterschied-
lichen Sprachkenntnissen, Nationalitäten und Kulturen. Die Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmenden musste sehr flexibel und individuell angepasst werden, um allen gerecht 
werden zu können. Die intensive Kommunikation zwischen den Teilprojektträgern mit Fall-
besprechungen, Jour Fixe und einem ständigen Austausch über die Teilnehmenden er-
möglichte ein kurzzeitiges und flexibles Reagieren auf die Gegebenheiten. Häufig wurde 
zudem ein Dolmetscher hinzugezogen, um in klärenden Gesprächen Sprachbarrieren zu 
überwinden.
Daraus resultierten bei allen Teilnehmenden deutliche Verbesserungen der deutschen 
Sprachkenntnisse. Eine größere Herausforderung stellte sich jedoch im Unterricht bei Teil-
nehmenden dar, die in ihrer Muttersprache weder lesen und schreiben konnten und über 
nahezu keine deutschen Sprachkenntnisse verfügten. Ein besserer Zugang gelang über 
den praktischen Teil des Projekts, wo Erfolge stärker sichtbar wurden.

Das Projekt wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
Mit den Geldern des Strukturfonds ESF werden Projekte unterstützt, die die Beschäfti-
gungsfähigkeit der Menschen entwickeln oder wiederherstellen. Gefördert werden Bil-
dung, Ausbildung und Beschäftigung. Ein Grundprinzip des ESF ist es, Chancengleichheit 
für Frauen und Männer in allen Bereichen anzustreben. Grundsätzlich können alle Arten 
von Maßnahmen gefördert werden, die zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen 
und positive Auswirkungen auf die Beschäftigung und die Verringerung bzw. Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit haben. Die Finanzierung setzt sich aus privaten und öffentlichen 
Mitteln und dem Zuschuss aus dem ESF zusammen.
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15. Anhang
Lichtblicke in Coronazeiten

Biberacher GastronomInnen bringen Weihnachtsgeschenke für die KlientInnen

Honigspende des Bezirks-Imkervereins 
Biberach e.V.         Kaffeespende von 
          earlybird coffee GmbH
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Auswahl Corona-Informationsmaterial
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Presseberichte

biberach e.V
wohnungslosenhilfe



57



58

Gestaltung & Layout: A. Wachter © 2021
Titelseite: Stadtradeln Biberach 2020 - Team wolohi-Radler

biberach e.V
wohnungslosenhilfe


	Jahresbericht2020_Druckausgabe3

